
Ein Wort 

c-

Motto: „Niemand kann zween Herren dienen: entweder 
er wird eine» Hessen unv den andern lieben; oder 
er wird einein anhangen und den andnn verachten. 
Ih r  könnt  n icht  Got t  d ienen und 
d e M M a m in o n." — Ev. Matthäi <!. L< 

von 

Woldrmar »«» Dock^ 

Ski.,.,. 
V e r t a g  d e r  G e b r ü d e r  P  e  t  r  i  e t .  

j ^0 0. 



Gin Wort 

vom 

Zmeiherrendienste. 

Aiottoi „Niemand kann jween Herren dienen: entweder 
er wird einen hassen und den andern lieben; oder 

er wird einem anhangen und den andern verachten. 

I h r  k ö n n t  n i c h t  G o t t  d i e n e n  u n d  
dem M«, nimo n.« — Ev. Matthäi 6, 2-i, 

oldcmar im« Dock.  

/U . -



Von det Censur erlaubt. Riga, dcn S. December 1865. 

5^ 

Druck drr Lioländischk» GtN^n^einentZ.Topoiiravkit l?>6S. 



Zur 

Oricntirung dn Selehrbaren 

im Publicum. 

Pvn 



Die Zuschrift des Herrn A. v. Miaskovsky, ä. ä. Riga, 
den 19. März 1866, welche — mich betreffend — sich in der 
Nr. 65 der „Rig. Ztg." d. I. S. 2, Sp. 1 abgedruckt findet, 
veranlaßt mich, folgenden Versuch zur Orientirung Derjenigen 
unter unserem Publicum, von welchen es mir nicht gleichgültig 
ist, ob sie mich richtig oder falsch beurtheilen, in möglichster 
Kürze anzustellen. 

Damit ist zugleich ausgesprochen, daß ich weder für Die
jenigen schreibe, welche keine andern Regel ihres Verhaltens mir 
gegenüber haben, als mich bei dem urtheilslosen großen Hausen 
anzuschwärzen, noch auch für diesen großen Haufen selbst. 

Doch zur Sache! 
Der anonyme Aufsatz im Septemberheft der „Baltischen 

Monatsschr i f t "  v .  I . ,  bet i te l t :  „zur  Reform unserer  Ge
richtsverfassung" erschien mir so überaus geeignet, die Be
griffe über diesen hochwichtigen Gegenstand zu verwirren, daß 
ich sofort, und ohne mir im Geringsten über die Autorschaft 
des Anonymus den Kopf zu zerbrechen, noch auch nach derselben 
zu forschen, vielmehr meine Freunde bittend, mich mit ihren 
bezüglichen Hypothesen zu verschonen, beschloß, jenem Aussatze 
mit der vollen Kraft einer sehr scharf ausgeprägten, völlig ent
gegengesetzten rechts- und kulturhistorischen sowohl als politischen 
Anschauung, und zwar in der sehr bestimmten Absicht entgegen
zutreten, jene von mir für falsch und schädlich erachtete Rich
tung, mogte auch ihr Vertreter sein, wer er wollte, mit möglichst 
durchschlagender Schärfe zu bekämpfen. 

Daß sich mir vor und während der Arbeit (in der zwei
ten Halste des October v. I.) Vermuthungen über die Autor
schaft unwillkürlich aufdrängten, liegt in der Natur der Sache; 
doch waren sie, wie ich erst, als meine Arbeit zu Ende ging, 
zuverlässig erfuhr, sämmtlich in die Irre gegangen. 

Da es mir lediglich um Kennzeichnung einer Richtung, 
resp. einer ganzen Klasse Publicisten zu thun war, so konnte, 
begreiflich, der Umstand, daß ich den jetzt authentisch hervor
tretenden wahren Namen des Verfassers schon damals erfuhr, 
als meine Arbeit so gut wie beendigt war, an meiner Absicht, 
dieselbe zu veröffentlichen, nichts ändern. 



Ich bot mein Manuscript zuerst der Redaction der „Balt. 
Monatsschrift" an; doch lehnte diese die Aufnahme aus dem 
von mir in keiner Weise zu bemängelnden Grunde ab, weil sie 
bisher eine so lebhafte Polemik unter ihren Mitarbeitern nicht 
zugelassen habe, noch auch einen ersten derartigen Präcedenzsall 
zuzulassen willens sei. 

Eine ältere hiesige, und — nachdem ich für meine nun
mehr in die Form einer selbstständigen Broschüre gebrachte Ar
beit das Imprimatur der hiesigen Censur erlangt hatte — eine 
auswärtige Verlagshandlung lehnten den ihnen angetragenen 
Verlag ab, bis endlich eine jüngere hiesige Firma den Verlag, 
gegen Auslieferung von 20 Frei-Exemplaren, übernahm und 
den Druck besorgte. 

Mittlerweile hatten sich jedoch nicht nur die einheimischen 
Voraussetzungen, unter welchen ich meine Schrift gegen Ende 
October v. I. entworfen und im December v. I. die Druck
genehmigung erlangt hatte, so merklich verändert, war die all
gemeine Situation hinsichtlich des abgehandelten Gegenstandes 
eine so viel ungünstigere geworden, daß jeder halbwegs in 
unsere öffentlichen Verhältnisse eingeweihte Patriot es nur 
natürlich finden wird, wenn allgemach der durchaus freie Ent
schluß in mir reiste, meine Streitschrift, welche muthmaßlich 
einen langatbmigen literarischen Bürgerkrieg nach sich ziehen 
würde,  schl ießl ich doch n icht  in  d ie Öf fent l ichkei t ,  d.  h .  
in den Buchhandel, gelangen zu lassen. 

Da nun mittlerweile der Druck vollendet worden war, so 
konnte ich diesen, einmal aus objectiv-patriotischen Gründen 
gefaßten Entschluß nicht ohne meinerseitige materielle Opfer 
ausführen, benutze aber gleichwohl mit Freuden diese Gelegen
heit, meinem geehrten Herrn Verleger, Herrn Petrick Hieselbst, 
meinen Dank für dabei bewiesenes bereitwilliges Entgegenkom
men hiemit öffentlich auszusprechen. 

Diese lediglich von mir aus politischen Erwägungen aus
gegangene freie Transaction mit meinem Verleger konnte jedoch 
unmögl ich für  mich d ie  Verpf l ichtung invo lv i ren,  auf  konf i -
dentielle Mittheilung einzelner Exemplare des Manuscripts 
an einzelne Personen meines Vertrauens zu verzichten» 

Es existirt schlechterdings Niemand, welcher das Recht 
hätte, einen derartigen Verzicht von mir zu fordern oder sich 
auf einen solchen, als hätte er stattgefunden, zu berufen. Aber 
auch nur eine moralische Verpflichtung zu einer solchen Verzicht« 
leistung erkenne ich nicht an. Denn weder ist in meinen Augen 
der Aussatz im Septemberhefte der „Balt. Monatsschrift" so 



rein sachlich, wie ihn sein Herr Verfasser rühmt, noch ist meine 
Gegenschrift persönlich. Daraus, daß sie dem Gegner persön
lich unbehaglich ist, folgt noch nicht im Mindesten, daß sie 
„persönlich" im verwerflichen Sinne des Wortes sei. 

Von einem meinerseitigen Verbreiten meiner Gegenschrift 
„unter der Hand" kann aber um so weniger die Rede sein, 
als, nachdem 1 Redacteur, 3 Buchhändler, die Herren vom 
Censur-Comitä und die Herren Setzer meine Schrift ohne alle 
Bedingung der Considentialität gelesen hatten, es mir doch 
wohl nicht verwehrt sein konnte, 7 bis 6 Personen, welchen ich 
doch wohl mein Mannscript würde haben mittheilen können, 
einzelne Exemplare, von mir eigenhändig mit der Signatur 
„Confidentiell — als Mannscript" versehen, anzuver
trauen. 

tt. L 

Riga,  am 1866.  

Vcn der Tensur erlaubt. Riga, den 2<, März isee. 



B o r w o r t. 

,n achfvlgcndc Blätter waren schon im Oktober d. I. 
druckbereit; unvorhergesehene Umstände haben ihr Er
scheinen bis jetzt verzögert. 

Ich würde diese Verzögerung um der Sache willen, 
welcher ich diene, vielleicht beklagen können: doch ist die 
Hauptfrage, um die sich's hier handelt, immer noch eine 
schwebende; und so können diese Blätter auch jetzt noch 
Unbefangenen vielleicht von einigem Nutzen sein. 

Möglichster Unbefangenheit selbst beflissen, kann ich 
nicht für die Befangenen geschrieben haben wollen. 

Und gleichwohl bin ich mir vollkommen bewußt, in 
gewissem Sinne dennoch für sie geschrieben zu haben, 
für Diejenigen unter ihnen zumal, welchen die Gelegen
heit allezeit willkommen ist, mich einmal wieder literarisch 
zu maßregeln. 

So wurde ich 1846 — aus Anlaß meiner Schrist 
„ D i e  L p s s p r e c h u n g  v o n  d e r  I n s t a n z  u n d  i h r  
letzter Ritter" — von dem ersten juristischen Wür
denträger des Landes als ein Unwürdiger aus den 
heiligen Hallen der „Wissenschaft" ausgewiesen. 

So wurde ich 1802 — aus Anlaß meiner „Liv-
ländischen Briefe" — von den Einen als kirchlicher 



Wühler bepharisäert, von den Anderen als politischer 
Heuler befortfchlittlert. 

So wurde 1864 — aus Anlaß meiner „Apho
rismen" — vou einem Koryphäen der baltischen 
Tagespresse mein deutscher Styl als abschreckendes Bei
spiel, wie man nicht deutsch schreiben dürfe, proclamirt, 
ich selbst aber auf den Kehrichthaufen der politisch Todten 
geworfen. 

Und so werde ich denn muthmaßlich auch 1866 
mit diesem verhaßten „Worte" über eine nur zu beliebte 
Sache etwas Himmelschreiendes begangen haben sollen. 

Ich aber werde, wie schon oft, so auch diesmal, 
mit Dichterworten mich zu trösten wisseu, obgleich man 
auch meine Liebhaberei für poetische Kernsprüche auf das 
lange Register meiner literarischen Sünden zu schreiben 
nicht verfehlt hat. 

Zunächst also: 
„k 'ueta lo izuuntu i - ! "  

Sodann aber: 
„Die Feinde sie bedrohen dich, 
Das mehrt von Tag zu Tage sich, 
Wie 5>ir doch gar nicht graut!" 
Das seh' ich alles unbewegt, 
Sie zerren an der Schlangenhaut, 
Die jüngst ich abgelegt. 
Und ist die nächste reif genuug, 
Abstreif ich sie sogleich, 
Und waudle neu belebt und jung 
Im frischen Götterreich^" 

Riga, am 4. (16.) December 1865. 

W. B. 



Aange schon hatte der „Knabe" am Ufer gesessen und 
auf den Wind gewartet. Da kam der Wind. Sorglos, aber 
kraftbewußt, eilt der Knabe, den „Nachen" zu besteigen und — 
abgefahren ist er von einem User. Aber freilich darum noch nicht 
sogleich am andern angekommen. Denn — kommt er auch 
dem Winde mit einigen ersten Ruderschlägen zu Hülse: — man-
nichsach sind die Gefahren welche den Schiffer bedrohen, die 
Hindernisse, welche seinen „Drang" hemmen. Der Wind welchen 
der unschuldige und fromme Knabe durch wiederholte Anrufung 
der Götter gleichsam zu erzwingen wußte, — dieser in aller Un
befangenheit erzwungene, um nicht zu sagen exporlirte Wind wird 
zum „Sturme", dessen Möglichkeit man sich damals — „vierzehn 
zählte kaum man nur" — noch gar nicht versah. 

Doch dem Drange nach einem in der — dem „Knaben", 
diesem guten Jungen, natürlich völlig unbekannten — Ferne blin
kenden Hasen am andern User fast nicht mint er feindlich als der 
Sturm ist das „Schweigen ' der Meeresstille: 

„Und bekümmert sieht der Schiffer 
Glatte Fläche rings umher." 

Da Plötzlich zerreißen die Nebel, der Himmel wird helle zur 
glücklichen Fahrt 

„Und Aeolus löset 
Das ängstliche Band." 

Die Matrosen lichten die Anker, spannen die Segel, richten 
den Kompaß. Unser in Sturm nnd Drang zum Manne gereister 
Knabe aber glaubt nun den Moment gekommen, wo wieder — 
gerudert werden muß, 

„Und denkt, es Hilst am Ende doch!" 
So lassen wir ihn denn am Ruder sitzen und sich des Glau« 
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bens getrosten, daß sein Ruderschlag es war, der den gebrechlichen 
Nachen in den ersehnten Hafen da drüben gebracht hat. Ist nur 
erst gelandet: was liegt daran, ob Ruderschlag, ob Windstoß dem 
Nachen den letzten Schwung gab, der ihn an Ort und Stelle 
bringe. Der Sturm ist allgemach wieder Wind, der Wind ist 
endlich still geworden, das Nndec ruht, der Nachen legt an, das 
Seil fliegt aufs Bollwerk, der ungeduldig am Ufer harrende Gast
freund ergreift es, der Schiffer thut den langersehnten Satz an 
dieses andre Ufer und —was sich liebt das hat sich und — dg.de-
ä,iit 8ibi! 

Mit diesen Bildern begleitete unwillkürlich meine Phantasie 
den Text der ersten Seiten des Aussatzes im jüngsten September
hef te  der  Bal t ischen Monatsschr i f t :  „Zur  Reform unserer  Ge
r ichtsver fassung."  

In dem Verfasser haben wir sonach einen Mann vor nns, 
welcher  aus dem Bere iche unserer  Just iz -Reform die Reform 
unserer Gerichtsverfassung zum besonderen Gegenstande sei
ner Besprechung gemacht hat, einen Mann ferner, welcher jetzt, 
„wo Schweige» n icht  mehr  h i l f t " ,  durch se in Reden uns 
glaubt helfen zu müssen, also wohl auch zu können, einen 
Mann endlich, welcher diesen seinen Helferberus damit begründet, 
daß er  — „ f re i  von par t icu lars tändischen Gesichts
punkten" „die berechtigten Forderungen der einzelnen Stände 
in  Bezug aus d ie  vor l iegenden Fragen überzeugend nachzu
weisen und d ie  bet ref fenden Grenz l in ien r icht ig  zu z iehen"  
— der Mann sei. 

Lxeuses 6u xeu! Aber immerhin! 
Man zündet ja auch nicht ein Licht an und setzt es unter 

einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es denen 
allen, die im Hause sind. Bedarf es aber im vorliegenden Falle 
der evangelischen Mahnung: „lasset euer Licht leuchten vor den 
Leuten!" — keineswegs, so wird es um so weniger der Entschul
digung bedürfen, wenn einer voll den Leuten „im Hause" dies 
neue Licht seinem optischen Apparate unterwirft, um sich und 
Anderen zum Bewußtsein darüber zu verhelfen, ob wir es bier mit 
einem Selbstleuchter zu thuu haben oder nur mit reflektirtem 
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Lichte und, in diesem Falle, ob dasselbe reflektirt werde aus der 
Sonne oder aus der irdischen Lichter einem, ob aus elektrischem 
Lichte, aus einer Gas- Fett- oder Pech-Flamme, nicht minder, ob 
von eben geschlissenem Spiegel oder von einem nur Zerrbilder 
von sich gebenden Verirspiegel. 

Wenn ich sonach zunächst die Frage nach der Autorschaft aus
stelle, so versteht sich von selbst, daß nicht die Person, sondern 
nur die Gattung des Autors mich beschäftigen wird. Nur das 
Gatluugsbiid kann das Publikum interefsiren, muß es aber auch; 
denn die Personen sterben, doch die Gattungen bleiben. 

Darum hoffe ich, daß Niemand an meinem Gattungsbilde 
Anstoß nehmen, Mancher aber Nutzen daraus schöpfen wird. Es 
ist ja neuerdings viel geklagt worden über eine gewisse übertrie
bene Empfindlichkeit der Ostseeprovinzialen gegen die öffentliche 
Kritik. Nun: tiie likoäus, die 

Es kann mir ebensowenig daraus ankommen einem mir unbe
kannten Gattungsrepräsentanten persönlich zu nahe zu treten, 
als ihn — immer mißliebig — belehren oder gar bekehren zu 
wollen. Sagt doch schon Lessing: „Ich wickele das Gespinnste 
der Seidenwürmer ab, nicht nm die Seidenwürmer spinnen zu 
lehren, sondern aus der Seide, sür mich und meinesgleichen, 
Beutel zu machen . . . . i„ welchen ich die kleine Münze einzel, 
ner Empfindungen so lange sammle, bis ich sie in gute wichtige 
Goldstücke allgemeiner Anmerkungen umsetzen und diese zu dem 
Kapitale selbstgedachter Wahrheiten schlagen kann." 

Für die Beurtheilung seines Berufes zu jenen vermeintlich 
„frei von partikularständischeu Gesichtspunkten" den 
einzelnen Ständen in  den bal t ischen Landen gewidmeten Berech-
tigungs-Nachweisen und Grenz - Berichtigungen bietet 
unser Autor breite Fläche: einmal, indem er einen zwar kurzen 
aber viel umfassenden, mit einem ziemlich kurzangebundenen Ver
dikt über die baltische Central - Justiz - Kommission abschließenden 
Rückblick auf die bisherige Thätigkeit sowohl der baltischen Ober
verwaltung als auch der Ritterschaften und Städte in Sachen der 
örtlichen Justiz-Reform wirst; sodann, indem er, die Resonn 
der Processe auf' sich beruhen lassend, aus dem Bereiche der 

1" 
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Gerichtsbehörden-Verfassung drei Hauptsragen derselben — betref
fend d ie  Fr iedensr ichter ,  d ie  Geschworenen und d ie  N ichter 
wähl — herausgreift, um sie auf seiue Weise zu beantworten 
und dann mit einem „Nene, mens" für diejenigen zu schließen, 
welche seine Antworten zu leicht befinden sollten. 

Man sieht: beide Seiten seiner Darstellung müssen reich sein 
an Stoff, um ein Charakterbild derjenigen Gattung aufzustellen, 
zu welcher unser Autor gehört. 

In Zeiten der Krisis aber, wie die gegenwärtige, thut es 
ganz besonders Noth, die politischen Charakterköpfe genau kennen 
zu lernen. 

Unser Autor beginnt sein Gemälde mit Entwerfung eines 
mögl ichst  „dunkeln Hintergrundes der  he imischen Zu
stände" auf dem Felde der Justiz. Er will eine mit den ersten 
„aus Petersburg zu uns gelangenden Gerüchten über umfassende 
Resormarbeiten aus dem Gebiete der Prozeßsorm und Gerichts
ver fassung"  merkwürd igerweise zusammenfa l lende,  „h ier  zu Lande 
immer allgemeiner werdende Stimmung der Unzufriedenheit über 
unsere provinziellen Rechtszustände" bemerkt haben, führt aber, 
noch merkwürdigerer Weise, keine weiteren Belege an, als 1) die 
angebl ich n icht  „ le idenfchast lose Handhabung des Rechts"  
in dem Obergerichte Livlands, zugleich nicht undeutlich zu ver
stehen gebend, die in demselben „von der Krone besetzten Stühle" 
bölen die einzige, wenn auch „zu geringe Garantie" gegen 
jene Leidenschaf t l ichkei t  der  im Uebr igen „von Gl iedern e ines 
Standes" besetzten Behörde; 2) die Überlastung der Magistrate 
und ihrer Untergerichte, „zumal in Riga" mit einer für den 
geringen Personalbestand dieser Behörden zu großen Masse von 
Rechtsst re i t igke i ten;  3)  d ie  vo l ls tändige Unsicherhei t  der  Bauer
justiz, herbeigeführt durch die zahllosen ordinären und extraordi
nären legalen und arbiträren Appellations - Revisions-und 
Supplikations - Instanzen. 

Macht nnn schon Dasjenige, was unser Autor über die Stadt-
justiz sagt, entschieden den Eindruck, als habe ihm eigentlich nnr 
d ie Entbürdnngsbedürst igke i t  des Rigaschen Magi 
strats vorgeschwebt, so muß es geradezu aufsallen, daß er von 
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den livländischen Landgerichten, estländischen Manngerichten, 
kurländischen Oberhauptmannsgerichten. serner von den 
Obergerichten Ehstlands und Kurlands nicht das kleinste 
„kräftige Wörtlein" zu sagen weiß, während es doch in der That 
unerhört wäre, wenn in allen drei Ostseeprovinzen „es auf den 
bisherigen Bahnen nicht weiter" sollte haben „gehen" können, 
vielmehr die ganze baltische Justiz hätte sollen „in Sturm und 
Drang"  umgesta l te t  werden müssen,  wei l  im L iv ländischen 
Hofgerichte zwei Kronsräthe nicht hinreichen sollten, die Leiden
schalten der übrigen, sämmtlich einem*) Stande angehörigen 
Mitglieder zu bändigen, weil serner die Magistrate der Städte 
zu schwach besetzt seien, endlich, weil in die Bauerjustiz neben 
die einzig legalen ordinären sich auch noch extraordinäre nnd so
gar arbiträre Instanzen eingeschlichen hätten. 

Man sollte glauben, solchen Uebelständen wäre leicht, ohne 
fundamentale Umgestaltung abzuhelfen gewesen: etwa durch ange
messene Verstärkung des muthmaßlich „leidenschastlosen" Elementes 
im Livländischen Hofgerichte, durch Verstärkung der zu schwachen 
Magistrate und durch Einstellung aller extraordinären und beson
ders arbiträren Justiz in Bauersachen: eine Aufgabe, wie sie ge
wiß mit jeder andern an Schönheit gewetteisert haben würde. 

Bei dieser offenbaren Lückenhaftigkeit des Schauergemäldes 
der baltischen Justiz mnß es ganz besonders auffallen, daß der 
Leidenschaften nur des einen Livländischen Hosgerichts gedacht 
wird, also gerade desjenigen Gerichtes, wo doch gleichsam DioS-
kureu zur Zügelung des wilden RosseS bestellt sind. Wie aber 
muß nicht erst das Roß hinten nnd vorn ausgeschlagen haben 
wie in allen übrigen Land- und Stadt-Gerichten, — so nament
lich auch in den Magistraten, dessen sämmtliche Mitglieder be
kanntlich, ohne jenes wenn auch unzureichende Korrektiv, ebenfalls 
„Glieder eines Standes" sind! 

Es dürste sonach kaum eine andere Alternative übrig bleiben, 
als: entweder stehen wir hier einem Vexirspiegel gegenüber, 
welcher die wirklichen Dinge verstümmelt, die verstümmelten aber 

*) Vielmehr zwei Ständen: der Livländischen, und Oeselschen Rit-

terschast. 
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noch überdies verzerrt, oder die Livländische Ritterschaft leidet 
an einer besondern moralischen Krankheit von welcher, um von 
den übrigen baltischen Ständen zu schweigen, die Rigasche Bür
gerschaft so frei ist — wie, im Vergleiche mit dem bekannten Zöll
ner, der noch bekanntere Pharisäer. 

Woraus aber sollten wir vollends ans nnseres Autors Beru
fung die „zahllosen" in jüngster Zeit vorgekommenen „Suppli
kationen" der Bauern (9. 236) schließen: aus die wirkliche 
„Anschauung" der Bauern, oder aus den bewußten Vexirspiegel? 
Der sachkundige Leser entscheide'. 

Die Gerechtigkeit sind wir übrigens nnserm Autor schuldig, 
daß er einen nnd denselben Gegenstand nicht in allzugroßer Mo
notonie nur immer in einerlei Gestalt und Beleuchtung zeigt. 
Vielmehr weiß er seinen Spiegel so geschickt zu handhaben, daß 
uns aus demselben, je nach Umständen abwechselnd, das häßliche Bild 
der Leidenschaften der Livländischen Ritterschaft, das Mitleid erre
gende der unter einer ungeheuern Arbeitslast erliegenden, aber tugend
haften Magistrate anblickt, dann aber auch das wahrhaft versöhnende, 
nur sehr schlecht iu den „dunkeln Hintergrund der heimischen Zu
stände"  passende a l lnmsassende Glanzbi ld  e ines „bere i ts  beste
henden tücht igen Richter -Standes"  (p.  227)  der  „Vor
züge unserer  b isher igen Just iz ,  ihrer  Unbestechl ichkei t  
und In tegr i tä t "  lx .  230)  „der  besten Berather"  „des 
Bauern", die „es wirklich gut" mit ihm meinen (p. 237). 

Unser Autor erinnert einmal lx. 227) an den Spruch: 
sl taeiunt, iäeni, non est iäem. Aus jener aller Einseitigkeit 
so überaus abholden Spiegel-Manipulation aber muß man schlie
ßen, daß er auch all die Kehrseite jenes Spruches glaubt: „iäem, 
si taeit äuo, sunt äuo!" 

Wenn übrigens bisher unser Autor sich als zn der Gattung 
Derjenigen gehörig bewährt hat, welche es meisterhaft verstehen, 
mit einer gewissen salonmäßigen, ja beinahe diplomatisch gemah
nenden Liebenswürdigkeit uns die Dinge wahrhaft kaleidoskopisch 
vielseitig vorzuführen, so fehlt es freilich iu dem Rückblicke auch 
n icht  an solchen Par t ien,  welche uns bald nach dem Dinge wel 
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ches ist, vergeblich ausschauen, bald wieder das Diug schauen 
lassen,  welches n icht  is t .  

In erster Beziehung muß es als eiu besonderes Mißgeschick 
hervorgehoben werden, daß unserm Autor die sonst ziemlich be
kannte Thatsache entgangen ist, wie gerade um die Zeit jener 
„ersten aus Petersburg zu uns gelangenden Gerüchte über um-
sasseude Resormarbeiteu aus dem Gebiete der Proceßsorm uud 
Gerichtsverfassung", um die Zeit also da, wenn man unserm Au
tor trauen darf, Rechtsucheude und Rechtsprechende sich in dem 
Bekenntuiß vereinigt haben sollen, „daß es aus den bisherigen 
Bahnen nicht weiter gehen könue", — wie gerade um diese Zeit 
durch Zusammenwirken des leidenschaftlichen und des leideuschast-
losen Elementes unter den Nechtsprechenden des Livlandischeu 
Hosgerichts, zur größten Befriedigung der Rechtsucheudeu aus 
eben so legalem als unlegislativem Wege sich eine der größten 
und nützlichsten Reformen vollzog, deren insbesondere der Krimi-
nalproceß fähig ist: ich meine der Uebergang vom s. g. klassischen 
resp. formalen zum Jndicienbeweise. So lange also der 
Schluß von der Wirklichkeit ans die Möglichkeit in Krast bleibt, 
so lange wird jene zuversichtliche Behauptung der Unmöglichkeit 
dessen, was gleichwohl nicht nur tatsächlich geschehen, sondern 
auch — bekanntlich — ein Paar Jahre später, ganz unabhängig 
von alle» systematischen und radikalen Umgestaltungen auch förm
lich legalisirt worden ist, sür die Behauptung eines Autors von 
der Gattung derer gelten, welche wohl die Glocken läuten hören, 
aber nicht wissen, wo sie hängen. 

In die Kategorie aber des „Dinges, welches nicht ist", 
wird ohne Zweifel Jeder, welcher Gelegenheit hatte, die Vor
gänge, aus welchen jener „erste Aussatz zur Justizresorm" im 
Decemberheste 1862 der Baltischen Monatsschrift hervorgegangen 
ist, d. h. die Vorgänge hier in Riga, vor und hinter den Con-
lifsen, während des October- und November-Monats 1862 mit 
minder dilettautischem Novellistenblicke zu beobachten, als unser 
Autor, das köstliche Eidyllion setzen, welches er uns x. 217 vor
führt: von der angeblichen Sturm- und Draug - Periode einer 
Provinzial-Oberverwaltung, welche bloß deswegen nicht soll ge
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glaubt haben seiern zu dürfen, weil „Alles thätig an's Wer? 
ging" und welche, obwohl „gestützt aus den ominösen Punkt 6", 
dennoch „damals uoch gar nicht der Möglichkeit einer verfas
sungswidrigen Subsumtion unter den Punkt 8" sich soll ver-
seheu haben. Oder hat vielleicht unser Autor mit diesem schein
baren Oxymoron eine seine Unterscheidung zwischen einer ver
fassungswidrigen und einer verfassungsmäßigen Subsumtion an
bahnen wol len? 

Soviel ist gewiß, daß, wenn einst die Stunde gekommen 
sein wird, die bezüglichen Akten aus der Zeit von Mitte October 
bis Mitte November 1862 zu veröffentlichen, dann von dem 
poetischen Hanche der Darstellung vom September 1865 blutwe-
uig nachbleiben wird. Mancher, wenn auch nicht gerade unser 
Autor, dürste schon jetzt in der Lage sein, mich zn verstehen. 
Aber selbst uuser Autor wird doch miudestens von der in die 
zweite Hälfte des November 1862 fallenden, mit dem prosaischen 
Kerne seiner poetischen Vision in sehr innigen Beziehnngen ste
henden Adresse der s. g. „Mitauer Juristen" gehört haben? Doch 
— LÄPienti sg,t! 

Nicht minder weiß jeder sapiens, daß es einfach unhistorisch 
ist, wenn erst „seitdem" die „in Dorpat zusammentretende Cen-
tralcommission zu protestiren sich veranlaßt sah" (Anspielung aus 
ein einstimmiges Memorial derselben vom 7. November 1864) 
jener s. g. „ominöse Punkt 8" für ein „Damoklesschwert über dem 
Hanpte unserer selbständigen Rechtsentwickelung" soll angesehen 
wokden seiu. Die Livländische Ritterschaft wenigstens hat dieser 
Anschauung schon aus dem im März 1864 abgehalteneu Land
tage in der ihren für die mittlerweile von der Oberverwaltung 
verordnete baltische Central - Justiz - Kommission gewählten Dele-
girten ertheilten Instruktion einen sehr unzweideutigen nnd ener
gischen Ausdruck zu leihe« zureichenden Grund gehabt. 

Unmittelbar aber uach jener Erwähnung „der Dorpater 
Commission" glaubt uuser Autor das, was er ihreu „Unstern" 
oder emphatischer „das sür alle Zeit folgenreiche Mißlingen des 
Dorpater Eiuiguugswerkes" ueynt, aus der „Art ihrer Constitui-
rung" erklären zu müssen, wohl gemerkt: ohne nns zn sagen, wo
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rin jener „Unstern", dieses „Mißlingen" eigentlich soll bestanden 
haben. Nur aus dem Umstände, daß er sich ex protesso aus-
schließlich mit der „Reform unserer Gerichtsverfassung" beschäftigt, 
kann man vermutheu, er habe mit jeuen Bezeichnungen sagen, 
habe beklagen wollen: daß aus der baltischen Central-Justiz, 
Commissiou kein einheitlicher, „in erster Linie durch die Rücksicht 
auf das, was dem Ganzen frommt, und erst in zweiter von be-
sonderen ständischen oder sonst partikularen Motiven" bestimmter 
ballischer Gerichtsverfassungs-Entwurf hervorgegangen ist (x. 217 
flg). „Das Unvereinbare" — so ruft unser Autor aus — „sollte 
hier vereinbart, das Unmögliche möglich gemacht werden. Aus 
einer Gesetzcommission war somit" — nämlich weil die in ihr 
tagenden „Vertreter des Standes-Jnteresse" „zum Theil mit sehr 
speciellen", bisweilen sogar einander widersprechenden Mandaten ver, 
sehen gewesen, statt einfach „nach gesetzgeberischer Einsicht" zu Werke 
gehen zu sollen — „eine diplomatische Konferenz geworden!" 
Und diplomatische Konferenzen, nicht wahr, sind ganz eigentlich, 
wenn man sich der Rhetorik unseres Autors hingeben wollte, der 
Tummelplatz des Unmöglichen, des Unvereinbare»? Allen wirklich 
vereinbarten Kompromissen, Trausakten, Traktaten aus den 
verschiedensten Gebieten des öffentlichen nnd Privatrechts zum 
Trotze? 

Nein, umgekehrt wird eiu Schuh daraus! Nicht deswegen 
ist aus der baltischen Central-Justiz-Commission, kein einheitli
cher baltischer Gerichtsversassuugs - Entwurf für Land und Stadt 
hervorgegangen, weil sie angeblich aus einer Gesetz-Kommission, 
die sie hätte sein sollen, zu einer diplomatischen Konferenz gewor
den, ja mißrathen wäre; sondern vielmehr deswegen, weil sie 
keine diplomatische Konferenz war, noch auch nach der Art ihrer 
Konstitnirnng, eine solche sein konnte. 

Das Wesen einer diplomatischen Konferenz besteht darin, 
daß sie aus Inhabern oder Vertretern ver äußerlicher Güter 
oder  Gerechtsame zusammeugesetz t  se i ,  über  welche vere inbar t  
werden soll. 

Zur materialen Constituirung der baltischen Central-Justiz-
Commiss ion dagegen gehören u .  a .  Ver t re ter  der  Wissenschaf t ,  
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zu ihrer formalen die Herbeiführung von Beschlüssen auf dem der 
Vere inbarung pr inc ip ie l l  entgegengesetz ten Wege der  Abst immung,  
m.  a.  W.  xsr  p lur ima vota.  

Wissenschaft - Vertretung aber ist gerade ganz eigentlich in 
einer Gesetz-Commission am Orte. 

Mithin hat die baltische Central-Jnstiz-Kommission hinsicht
lich ihrer Constitnirung gerade alle Merkmale dessen auszuweisen, 
waö unser Autor an ihr vermißt. Namentlich kann die Wissen
schaft wohl anderen Mächten gegenüber in die Minorität gera-
then und somit sür diesmal auf ihren Sieg verzichten müssen. 
Nimmermehr aber konnte der Vertreter einer wissenschaftlichen 
Ueberzeugung dieselbe durch Traktiren, Trausigiren, Kompromit-
tiren ganz oder cheilweise veräußern, ohne seinen Charakter zu 
verleugnen. 

Nicht an der formalen oder materiale» Constitnirung der 
genannten Central-C^mmission also liegt es, daß sie keinen balti
schen Gerichtsversassungs--Entw»rs zu Tage gefördert hat noch hat 
förderu können, sondern an der Natur eines baltischen Gerichts-
versassuugs - Entwurfes, welcher uun einmal keine tabula rasa 
vorfindet, sondern ein System von territorialen und ständischen 
Sonderverfassungen, welche nicht nur an sich ihre historische, poli
tische und unmittelbar sachliche Berechtigung haben, sondern welche 
überdies mit anderweitigen politischen Institutionen und Gerecht
samen der verschiedenen betheiligten Ritterschaften und Städte 
viel zu iuuig verwachse» sind, als daß sie ohue Weiteres den 
Manipulationen einer von der Verfassung nicht vorgesehenen, 
aus administrativem Wege aä Koe in's Dasein gerufenen Com-
mission von sehr schwankend definirter Kompetenz für preisgegeben 
hätten erachtet werden können. Vielmehr war es nur ganz in 
der Ordnung, daß jeder Stand seinen Delegirten das Maaß 
solcher Preisgebuug an die Hand gab, und nicht minder, daß 
die ständischen Delegirten, an ihre jedesmaligen Instructionen ge
bunden, erst allmälig und in dem Maaße als sie der mögliche» 
politische» Tragweite gewisser Abstimmungen inue wurden, de» 
Begriff der Competeuz der Commission zu consolidiren sich ge-
müssigt sahen. 
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Wohl ließe sich ein Bedauern dessen verstehen, daß bis hiezu 
überhaupt keiu für Land und Stadt sämmtlicher baltischer Lande 
gemeinsamer Gerichtsversassungs - Entwurf hat vereinbart werdeu 
können; nimmer aber — selbst abgesehen davon, daß die Ausar
beitung der Eutwürse des 4. uud 5. Theiles des Allerhöchst ga-
rantirteu Provinzialrechts der Ostseegouvernements weder „Miß
lingen" noch „Unstern" genannt zu werden verdient — kann es 
als ein „Unstern" oder als ein „Mißlingen" dieser Commisston 
angesehen werden, daß sie, als solche, keinen Gerichtsversassuugs-
Entwurs producirt hat. 

Deun eben nicht diese Commisston, welche gerade nach ihrer 
materialen und formalen Constitnirung alles Andere eher war, 
als eine „diplomatische Konferenz", — nicht sie war der Ort, 
wo solche Vereinbarung jemals hätte erfolgen könuen. Dieser 
Ort konnte nur außerhalb ihrer gesucht werdeu iu wirklichen, 
immerhin diplomatisch zu nennenden Conserenzen der ritterschaft
l ichen und städt ischen Deleg i r ten und nur  d ieser .  Auch is t  er  
dort schon in Dorpat gesucht worden; warum uicht auch durch
gängig gefunden, dies zu untersuche« würde hier zu weit führen. 

Jedenfalls ist während der zweiten Sitzungsperiode hier in 
Riga der in Dorpat lebhaft und anhaltend angefochtene, uachge-
gerade allseitig als sachgemäß anerkannte Ort und Weg gesun
den und eingehalten worden, uud wenn trotzdem auch so das von 
allen transigirenden Theilen angestrebte Ziel für diesmal nicht 
hat erreicht werden können, so liegt das eben theils an der selbst
verständlichen Sprödigkeit des Jahrhunderte alten Stoffes, theils 
an Verhältnissen, die viel zu heikel stud, als daß sie schon jetzt 
hier könnten erörtert werden. 

Hat sich nun bisher schon einiges Material znr Beantwor
tung der Frage nach dem publicistischen Gattungscharakter unseres 
Autors abgesetzt, so verspricht die kritische Analyse der von ihm 
vorget ragenen Ansichten über  d ie  Geschworenen,  d ie  Fr ie
densrichter und die Richterwahl keine geringere Ausbeute. 

Unser Autor stellt seine Betrachtungen über die Schwur
gerichte an den Schluß seiner Abhandlung: ich müßte mich sehr 
irren, in einem gewissen diplomatisch-psychologischen Interesse, um 
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nämlich beim Abschiede dem Leser einen möglichst sympathischen, 
gewinnenden Eindruck zu hinterlassen. ES thut ihm „wohl", 
nachdem er in den beiden anderen Fragen einer zahlreichen 
Gegnerschaft gegenübergestanden zu haben sich bewußt ist, in die
sem Puukte — entschuldige« Sie mich — „ritterschaftlich, sehr 
ritterschastlich" zu denken. Denn dies wäre doch wohl der Sinn 
des Ausdruckes:  „g le icher  Auschauung mi t  der  Major i tä t  unserer  
Landsleute" (p. 239), da nach allem bisher bekannt Gewor
denen die Majorität der baltischen Städter — wenigstens so weit 
sie sich haben vernehmen lassen — für sofortige Einführung des 
Schwurgerichts einsteht*), die Banern aber muthmaßlich noch 
einige Zeit werden nöthig haben, um mit ihrer definitiven Ansicht 
über Werth uud Zeitgemäßheit des Instituts in's Reine zu kommen. 

Aber freilich gilt die Ritterschastlichkeit des Votums unseres 
Autors nur „für den Augenblick", während er sonst nicht umhin 
kann, „die innere Berechtigung und Brauchbarkeit des Schwur, 
gerichts in adsti-Aeto anzuerkennen", also wohl auch — gleich
sam nach Analogie der Zuweisung der Anklage, Verteidigung 
und Aburtheilung an drei — die Theorie von der Zuweisung 
der Rechtskenntniß und der Rechtsuukenntniß („Laienele
ment") an zwei „gesonderte Faktore" (x. 239). 

Ohne Zweifel eine der interessantesten Nutz-Anwendungen 
der Lehre von der Arbeits-Theilung! 

Weil nun unseres Autors unverkennbares Streben nach 
einem möglichst durchgängigen „in utroczue Oesa:-" kaum 
irgendwo charakteristischer hervorleuchtet, als hier, so schien es 
mir, als Genre-Maler, zweckmäßig, sein Votum über das Schwur
gericht voranznschicken. 

Fragen wir nun weiter: was will unser Autor in Sachen 
des Friedensrichters, so lautet die Antwort (p. 229): er 
g laube „das Postu la t  der  jur is t isch qual is ic i r ten Fr iedens
r ichter ,  d ie  unter  dem Col leg ia lger icht  a ls  ihrer  Apel -

*) Sichern» Bernehmen nach hat, seit Abfassung obigen Textes, die Stadt 

Riga, und zwar mit sehr überwiegender Majorität seiner bezüglichen Vertreter, 

von dem im Texte angedeuteten Standpunkte sich loszusagen — zureichen

den Grund gehabt. 



- 13 -

la t ions instanz zu s tehen und von denen d ie  Nicht igke i tsbe
schwerde an den Apellhos zu gehen hätte," als eines der 
wichtigsten bezeichnen zn müssen. Also — namentlich hinsichtlich 
der juristischen Qnalisication — pure dasjenige System, 
welches uicht etwa nur deu Städtern sondern auch den dem fla
chen Lande zugedacht — von sämmtlichen vier Ritterschaften, als 
dermaligen politisch-vollberechtigten Vertretern der landi'chen 
Rechte und Interessen, als verderblich perhorrescirt wird! Indem 
aber unser Autor diese städtische Grenzführung für richtig hält, 
glaubt er doch zugleich — „frei von partikularständischen Ge
sichtspunkten" zu Werke zu gehen. 

Und fragen wir endlich: was will unser Autor in Sack en 
der  Wahl  der  Mi tg l ieder  der  Col leg ia lger ichte ers ter  
und zweiter Instanz, so glaubt er auch hier unbeschadet seiner 
Fre ihe i t  „von par t ikn lars tändischen Gesichtspunkten" ,  
in der Lage zu sein, gerade dasjenige System zur bedingten, ja 
„unbedingten Annahme empfehlen zn dürfen", von wel^ 
chem eS bekauut ist, daß es von sämmtlichen Ritterschaften aus 
das Entschiedenste war zurückgewiesen worden, das System näm
l ich,  „d ie  Richter  aus der  Wahl  e ines aus Deleg i r teu 
der  dre i  Stäude (Ri t terschaf t ,  Städte,  Bauern)  bestehenden 
Col legS hervorgehen zu lassen,  das,  für  d ie  e inzelnen 
Ger ichtsbez i rke besteheud be i  jeder  Wahl  zugle ich d ie  
Gl ieder  des bet ref fenden Ger ichts  a ls  s t immberecht ig t  
hinzuziehen hätte" (p. 233). Und zwar wäre es seiner 
„Meinung nach zweckdien l ich und gerecht ,  d ie  dre i  Stände 
etwa mi t  je  e inem Dr i t te l  Wahls t immen zu bedenken,  
und ein ige oder  a l le  Gl ieder  des Ger ichts  an der  Wahl  
zu betheiligeu" lp. 239). 

Ueber die innere Berechtigung sowohl der juristischen Qua-
lificatiou der Friedensrichter als auch des so eben angegebenen 
(nach seinem ursprünglichen Autor vul^o und der Kürze halber 
das Faltinsche genannten) Wahlsystems, so wie namentlich anch 
über ihr Verhältniß zu dem verfassungsmäßigen jus praeseu-
tanöi der Livländischen Ritterschaft insbesondere werde ich mich 
weiterhin aussprechen. Hier kann es mir zunächst nur darauf 
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an, zu constatiren, daß unser Autor wirklich den Muth hat, 
bei Einnehmung zwei so krasser Parteistandpunkte gleichwohl 
s ich zu rühmen:  „ f re i  von par t icu lars tändischen Ge
sichtspunkten die berechtigten Forderungen der einzelnen 
Stände in Bezug aus die vorliegenden Fragen überzeugend 
nachzuweisen und die betreffenden Grenzlinien richtig zu ziehen". 

Wir wissen also jetzt, von welcher Kenntniß der Antecenden-
tien der baltischen Justizreform, von welcher Einsicht in die 
Natur der baltischen Central-Justiz-Commission der Rededrang 
unseres Autors getragen wird. Auch wissen wir bereits, was 
er hinsichtlich jener drei Hauptfragen der Rechtspflege will und 
nicht will. Schon jetzt also könnte zur Kennzeichnung seines 
publicistischen und überhaupt schriftstellerischen Gattungscharak
ters mit einiger Sicherheit geschritten werden, zöge ich nicht 
vor, erst noch einige weitere — resp. selbstleuchtende Schlag
lichter auf die Gediegenheit seiner Kenntniß der bezüglichen 
Situation wie der Zustände des Landes überhaupt fallen zu 
lassen. 

Bei Untersuchung der Frage, ob der Friedensrichter 
solle Jurist sein müssen oder nicht (p. 219—229) tritt 
uns wieder unseres Autors Streben, sich bei aller Parteinahme 
für  das e ine Ext rem doch zugle ich a ls  verkörper te  höhere 
Einheit niederer Gegensätze darzustellen dariu entgegen, 
daß er den Grundfehler den bekanntlich von den Ritterschaften 
vertretenen Ablehnung der juristischen Qualification des Frie
densrichters darin findet: „daß man den Friedensrichter aus 
der Zahl der Eingesessenen und den Friedensrichter, der 
Jurist ist, in einen Gegensatz zu einander stellt." Die Lö
sung dieses vermeintlichen, beiläufig von ihm erfundenen und 
den Schwerpunkt der Frage, warum es gefährlich sei, die ju
ristische Qualification obligatorisch zu machen, verrückenden 
„Gegensatzes" findet er in der glücklichen Idee, daß der Frie
densrichter sowohl Jurist als Grundbesitzer sein müsse, 
und daß „wir uns namentlich die kleineren Güter- oder 
Landstellenbesitzer als die in Zukunft zur Ausübung dieser 
richterlichen Function Berufenen" (p. 224) zu denken haben. 
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Dieses sinnreiche Auskunstsmittel bringt unser Autor auf die 
Bahn, um die Bedenken gegen landfremde eingewanderte Ju
risten zu beschwichtigen, vergißt aber ganz, daß gegen das Re
quisit der Angesessenheit mit Grundbesitz ja gerade der Ein
wand erhoben wird, der Grundbesitz überhaupt gewährleiste 
ja keineswegs die bei dem Friedensrichter unentbehrliche Ju
risprudenz. Er vergißt nur in seinem Harmonistischen Eifer, 
daß wenn es schwer sein dürfte, innerhalb aller Grundbesitzen
den nöthigen Juristen zu finden, es noch viel schwerer sein 
wird, ihn — selbst nach Verlaus eines Provisoriums von 10 
Jahren — unter den kleineren allein zu finden. 

Wäre unser Autor mit den Bedingungen des ländlichen 
Lebens einigermaßen vertraut, so würde er wissen, daß, je 
kleiner der Grundbesitz, desto weniger der Grundbesitzer Zeit 
und Mittel hat, neben der Landwirtschaft auch noch Anderes 
z. B. Jurisprudenz — sei es selbst zu treiben, sei es seinen 
Sohn studiren zu lassen. Er Hilst sich aber mit beneidens
werter Leichtigkeit damit, daß er jene „kleineren" Güter
und Landste l lenbes i tzer "  a ls  — „d ie  g le ichsam durch d ie  
Natur  der  Sache zur  Besetzung d ieser  R ichters te l len  
designirten Bezirkseingesessenen" bezeichnet und, diese 
„designirten," um nicht zu sagen prädestinirten „dadurch zu ju
ristischen Studien zu nöthigen" hofft, daß er die juristische 
Qualification überhaupt obligatorisch macht. Wie nun aber, 
wenn die tägliche landwirtschaftliche Noth den „kleineren 
Landstellenbesitzer" verhindert, Jura zu studiren? 

Soll denn etwa der Iura Studirende verpflichtet werden, 
zuvor „kleinerer Landstellenbesitzer" zu werden? — Etwa durch 
Subvent ion i rung aus e iner  besondern Jus t izbank? 

Unser Autor scheint selbst die Schwierigkeit dieser Alter
native wo nicht erkannt, — denn dazu ist er offenbar zu wenig 
Landwirth und zu wenig Finanzmann — so doch geahnt zu 
haben, denn für den Fall, daß sich „unter den Eingesessenen 
dennoch kein juristisch Oualificirter finden" sollte, „würde es 
s ich woh l  meis tens machen,  daß dem von außen herange
zogenen Jur is ten se in  neuer  Beru fsor t  He imath  w i rd ,  
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in der er sich denn auch Acker und Haus zu erwerben — 
strebt." 

Für die Gewandtheit unseres Autors, auf allen Sät
teln gerecht zu sein, liefert übrigens nichts einen so glänzen
den Beleg, als daß, zwei Seiten vor der Stelle, an der er 
den „kleinern Landstellenbesitzer" den von der Natur 
der Sache designirten Friedensrichter der Zukunft nennt, er 
die außerordentlichen Gefahren für das rechtsuchende Publikum 
schildert, welche daraus entspringen müßten, wenn man den 
Fr iedensr ich ter  vorzugsweise aus der  Zah l  der  — k le ineren 
Grundbesitzer wählen wollte! „Denn," — so rust unser 
Autor p. 222 aus — „ist nicht der kleinere, ärmere Grund
besitzer — und dieser wird doch vorzugsweise der um Friedens
richterposten sich bewerbende sein — ist er nicht durch hundert 
und tausend Bez iehungen an se inen re ichern  Nachbarn 
geknüpft und in ein Abhängigkeitsverhältniß zu ihm 
versetzt?" u. s. w. 

Hier nun war allerdings die Frage kaum zu umgehen, 
warum — wenn denn doch e inmal  unser  Autor  Jur ispru
denz und Grundbes i tz  in  dem Fr iedensr ich ter  vere in ig t  
wissen will — warum nicht vielmehr der große Grundbesitzer 
als ebenfalls, ja vielleicht in noch höherem Grade als von der 
Natur designirter Friedensrichter aufzufassen sein soll? — Es 
scheint, daß gegen diese einfachste Lösung, welche namentlich in 
finanzieller Hinsicht den großen Vortheil böte, daß man dem 
Friedensrichter höchstens den Ersatz seiner baaren Auslagen 
zuzusichern aber kein eigentliches Gehalt zu zahlen haben 
würde, — es scheint, als habe sich in seines Busens Tiefe ein 
gewisses Etwas gegen diese Lösung gesträubt. 

Sollte es vielleicht die Scheu vor dem Anerkenntniß ge
wesen sein, daß allerdings auch in den Ostseeprovinzen ein der 
„englischen Gentry" analoges sociales Element thatsächlich vor
handen und keineswegs so ganz uneingedenk sei „des großen 
englischen Vorbildes?" — Die Anerkennung dieser Thatsache 
würde freilich nach vielen, wo nicht nach allen Seiten unserer 
Justizformsrage viel zu folgenreich gewesen sein, als daß für 
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das Justiz-System unsers Autor? der nöthige Raum übrig ge
blieben wäre. Darum Pren wir ihn gerade hier (x. 223) 
die äußersten Anstrengungen seines Witzes machen, um nur 
ja die Vorstellung, als gäbe es in den Ostseeprovinzen etwas 
einer wahren Landaristokratie Aehnliches, fern zu halten. Weit 
ent fern t ,  so mein t  unser  Autor  a .  a .  O. ,  daß s ich  „ in  L iv 
land" — man sieht: Ehstland namentlich wollte ihm „in 
seinen Kram" nicht passen — „Alles, was reich und gebildet 
und im Besitze des allgemeinen Vertrauens ist," drängen sollte, 
„um in patriotischer Rivalität Zeit und Geld dem Gemein
wesen darzubringen," — weit entfernt davon, meint vielmehr 
unser  Autor  „gehör t  zu  haben,  daß man mancher  Or ten vor  
den K i rchsp ie lswahlen"  (s .  w.  he ißen K i rchsp ie ls r ich ter 
wahlen)  „e ine vo l ls tänd ige K lapper jagd auf  d ie  wen i 
gen tauglichen Kandidaten zu macheu genöthigt ist," und daß 
„die davon Ereilten..... entweder zu den jüngsten Guts
besitzern" gehören, „die sich als „Füchse" (man bemerke die 
geschmackvolle doppelsinnige Anspielung auf den Universitäts-
Fuchs und auf den englischen loxliunter), „die Wahl ihrer 
ältern Nachbarn gefallen lassen müssen," „oder zu den ärmeren 
Leuten,  d ie . . . . .  aus dem Amte e in  s ie  kärg l ich  nährendes 
Gewerbe machen." 

Ich will diesen wenig graziösen Exhibitionen der Gym
nastik eines mehr als zweifelhaften Witzes nur eine Reihe von 
Namen solcher angeblich von einer „vollständigen Klapper
jagd" ereilten „Füchse" und Gewerbtreibenden entgegensetzen. 

Allerdings sind sie nur der mir zunächst „in Livland" 
belegenen Gegend entnommen. Mögen Andere dies Verzeichnis; 
ergänzen. Umfaßt doch auch das meinige ungefähr den vierten 
Theil von Livland, theils ehstnischen, theils lettischen Distriets, 
und repräsentirt doch auch das meinige mindestens das, in den 
Bereich meiner mündigen Erinnerung fallende letzte Drittel-
Jahrhundert. Die annoch unter den Lebenden Wandelnden 
aus der Zahl dieser verehrten Männer aber, welche ich jener 
Verdächtigung der socialen Leistungsfähigkeit Livlands gegen
überzustellen mir erlaube, werden mir die öffentliche Nennung 

2 
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ihrer Namen nicht verdenken. Gehören sie doch ohnehin zu 
unseren, im besten Sinne des Wortes, öffentlichen Charakteren. 
Ich beginne mit einigen schon Heimgegangenen, überzeugt, daß 
ich manchen Ebenbürtigen auslasse. 

Fr iedr ich  Baron Krüdener ,  Erbher r  von Pu ja t ;  
Berend Johann von Bock,  Erbber r  von N in iga l l ;  
Eduard vou Wahl ,  Erbher r  von Pa jus  und Tappick .  

Von noch Lebenden aber nenne ich aus dem Stegreife: 

Georg von St ryk ,  Majora tsher r  zu Morse l l ,  Podr ige l ,  
Erbherr von Pollenhof und.Alt-Woidama; 

Fr iedr ich  von St ryk ,  Erbher r  von Pers t ;  
F r iedr ich  von S ivers ,  Erbher r  von Eusekü l l  und 

Karlsberg; 
August  von S ivers ,  Erbher r  von K i id jerw;  
Ludwig  von Rath le fs ,  Erbher r  von Lachmes;  
Va lent in  von Bock,  Erbher r  von Neu-Bornhuseu;  
Rober t  von An rep,  Erbher r  von Lauenhof  und Homeln ;  
Theodor  Baron Krüdener ,  Erbher r  von Neu-Suis lep;  
Kar l  von Mensenkampf f ,  Erbher r  von Sch loß-Tar -

wast ,  Kön igshof ,  Puderkü l l  u .  s .  w . ;  
N iko la i  von Wahl ,  Erbher r  von Pa jus ;  
Georg von L i l iense ld ,  Erbher r  von Könhos;  
Gustav  Baron Krüdener ,  Erbher r  von Neu-Karke l l  

u. s. w. 

Nicht wahr, Autor unser, wo solche Füchse Hausen, da 
lohnt sich schon eine unvollständige, um wie viel mehr 
a lso  e ine „vo l ls tänd ige K lapper jagd?"  

Wie aber sorgt nun unser Autor dafür daß solche Füchse 
oder Gewerbtreibeude — denn' „die Existenz einer englischen 
Gentry" paßt nicht in das von ihm vertretene System — „un
erschüt ter t  von den Wogen des ihn  umgebenden Le
bens dastehen," d. h. daß sie das Recht sich nicht durch 
„Gefälligkeiten und Dienste" (x. 222) abkaufen lassen. Denn 
„nur ausnahmsweise findet man unter den Kirchspiels
richtern Livlands ältere, wirklich bewährte Männer, die 
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zu den Begüterten unseres Landes zählend, dieses Amt 
als eine Ehrenpflicht übernehmen und ausüben" (p. 223). 

Diese selbstgeschaffene Schwierigkeit überwindet unser 
Autor, indem er (x. 224) „der festen Ueberzeuguug" lebt, 
„daß unabhängige und gerechte Richter nur dann zu er
zielen sein werden, wenn man von den zu wählenden eine 
bestimmte juristische Oualificatiou Verl äugen und die 
erwähl ten ausre ichend sa lar i ren wi rd . "  

Also die beiden wesentlich sittlichen Eigenschaften der 
Unabhängigkeit uud Gerechtigkeit werden — nach den 
Er fahrungen unseres Antors  — ers tnd i r t  und erkauf t .  Es  
bleibt nur zu erfahren übrig, ob durch juristisches Studium 
Gerechtigkeit, für Geld Unabhängigkeit der Gesinnung zu er
langen steht, oder umgekehrt, oder aber durch Jedes Beides, 
oder endlich Beides durch Beides. 

Unwillkürlich gedenke ich hier der Art, wie einer der 
größten Verfassungs-, Freiheits- und Rechts freunde, die es je 
gegeben hat, denn doch gerade der „Juristen" gedenkt. „Ihr 
Stand," so schrieb Junius an den Drucker des ?udlie 
vei-tisei- vor bald hundert Jahren -- „lebt davon, daß sie 
ohne Unterschied Recht und Unrecht vertheidigen; und ich ge
stehe, ich habe nicht eine so hohe Meinung von ihrer Kenntniß 
und Rechtschasfenheit, um mit Sicherheit zu erwarten, daß sie 
in einer einfachen constitutionellen Frage für mich entscheiden 
würden." 

Dies ist zwar nur eine, aber denn doch auch eine, 
Seite der Sache. 

Scheint doch unser Autor selber die Existenz einer Classe 
so lcher ,  obg le ich  ju r is t isch ge lehr ter ,  so doch zug le ich  „s i t t l i ch  
verkommener Individuen" nicht leugnen zu wollen (x. 
220) „denen ein Verlassen ihres bisherigen Wohnorts wün
schenswert!) geworden und die sich deshalb vorzugsweise zu 
solchen Stellen melden würden." 

Wohl weiß ich, wie die bloße Behauptung, daß es solche 
Existenzen giebt, auch bei uns zu Lande giebt, hin und wieder 
nicht ganz gern gehört wird. Offenbar meint nnser Autor 

2* 
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diejenige gelehrte Classe deren Sittlichkeit „les propos äe 
I^abienus^ mit den Worten zeichnen: „Oes ^ens-la vont de-
Ller devans, 1'em^eieur, en erlant a tue-tvte, evn»ine les 
ekevaliers ä Ii» parade; lui eepedant aui-a uire attitnde 
plelne de ruodestle et de mujeste; son ^este dlra: asse?! 
«Mi sourlre diia: eneore! et, 1a eolnie s'e^osIIIera de ^lus 
belle. Lomnie il a eu^ ^«ur applaudli' ses aetes, la po-
pulatlon des sept. eolllnes; II aura, pour Ivuer son Ij^vi-e, 
1a poxu laee des auteu i -s"  u .  s.  W.  

Sollten nun solche Leute, von denen man doch nicht 
wissen kann,  ob s ie  Iu ra  stud i ren werden,  nachdem s ie  „Land-
stellenbesitzer" geworden, oder ob sie Landstellen erwerben 
werden, nachdem sie Jura studirt haben, — ja Leute die viel
leicht schon juristische Autoren sind, — sollten nun solche 
Leute durch Graduiruug oder durch Salariruug auf jene 
ste i le  Höhe gehoben werden,  wo s ie  „uuerschüt ter t  von den 
Wogen des s ie  umgebenden Lebens dastehen"  — ja  
se lbs t  „unerschüt ter t  von den Wogen"  des winkenden Sa lars? 

Doch es ist Zeit, unsern Autor uun auch noch schließlich 
auf  das Fe ld  der  Frage nach der  „Besetzung der  R ichter 
s te l len  in  den Col leg ia lger ich ten"  (p .  230 — 239)  
zu folgen. 

Auch hier wieder, und zwar hier in ganz besonders starker 
Selbst-Präsentation, jene erhabene Sophrosyne, welche mit 
mild-ironischem Lächeln auf das für einen nicht in gleichem 
Maaße in die Zukunft dieser Lande Eingeweihten (vgl. ge
wisse vielsagende Andeutungen x. 227 und 228) verwirrend 
„bunte Getümmel" der kaum zu zählenden Ausgeburten nie
derer Geister, einseitiger Standpunkte, vorübergehender Er
hitzungen, mitleidig herabschaut. Doch nicht nur liebevoll-väter-
liche Ueberlegenheit, auch eine gewisse catonische Würde, die 
sich gewissen Vorschlägen gegenüber „jeder weiteren Betrachtung" 
enthält, fliegt — wenn auch nur flüchtig — über unseres Autors 
Jovisantlitz. Der vorherrschende Zug aber bleibt freilich jene 
olympische Ruhe, welche schon längst den Augenbick kommen 
sieht, da „dieser oder jener Heißsporn" „bei ruhigerem 



Blut leicht eines Bessern belehrt" — mit Beschämung schweigt; 
welcher schon längst voraussieht, an welcher Mittellosigkeit die 
Zwecke des gemäßigten Liberalen scheitern, vor welch' breitem 
Graben der Sprung des Radikalen uugesprungen bleiben, 
längst schon alle Sackgassen kennt, in welche der Utilitarier 
hier, der Vertreter historischen Rechtes dort, bald genug sich 
verrannt haben wird! Uns, Beschränkte, verwirrt die tausend
fältige Mischuug dieses Plänegewühls rings in den Köpfen 
umher; ihm aber — unserm Autor — 

. . . . . .  „deute t  das Chor  auf  e in  gehe imes Gesetz  
Auf ein heiliges Räthsel" 
Auch kann ich dir günstiger Leser 
„Ueberliefern  sog le ich  g lück l ich  das lösende Wor t ! "  
Oder vielmehr, ich habe es bereits gethan: es ist das 

von sämmtlichen vier baltischen Ritterschaften einstimmig zu
rückgewiesene,  per  to t  d iser imi i ig .  re ru iu  — nee non per»  
sonaruiti — schließlich von den hier in Riga versammelt 
gewesenen s tädt ischen Repräsentanten,  und nur  von d iesen — 
denn bis zn dem ehstnisch und lettisch redenden „tiers-6wt" 
unseres Autors dürfte dies neueste Evangelium noch nicht hin
durch gedruugen sein — angenommene, allererst am 26. April 
1865 in Torpat hervorgetretene s. g. „Faltinsche" Projeet, 
das sich bereits oben mit den eigenen Worten unseres Autors 
kurz, aber bündig, beschrieben findet. 

Unser Autor aber hat es über sich genommen, uns zu 
über reden:  der  Champion d ieses ganz Par t i  eu lars tänd ischen 
Projectes sein, heiße hinsichtlich des Richterwahl-ProblemS so
v ie l  a ls :  „ f re i  von a l len  par t icu lars tänd ischen Ge
sichtspunkten die berechtigten Forderungen der einzelnen 
Stände"  . . . . . .  nachweisen,  — „d ie  bet re f fenden Grenz
l in ien r ich t ig"  z iehen.  Kann es auch in  der  That  e twas 
Universalständischeres geben, als dies Projeet, in welchem 
gleichsam von Allem ein Bischen vorkommt: ein Bischen 
Wählen und ein Bischen Selbst er gänzung, — ein Bis
chen R i t te r ,  e in  B ischen S tädter  und e in  B ischen Bauer !  
Nun gewiß: 
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„Wer Vieles bringt wird Manchem etwas bringen;" 
Aber Jedem? O wie viel fehlt noch daran! Wie viel, wenn 
man, wie unser Autor in der That zu thun scheint, „den ge
setzgeberischen Standpunkt" — „keine unvertretene Bevölkerungs
gruppe in ihrem Interesse an einer guten Justiz unberücksichtigt 
lassen" zu sollen — vermeintlich „fest einhaltend," zu dem — 
freilich einige logische Zwischenglieder vermissen lassenden — 
Schlüsse gelangt, „die von der politischen Vertretung bisher 
ausgeschlossenen Bevölkerungsgruppen" müßten nun zuvörderst 
„im Gerichte" durch irgend welche Betheiligung an der Richter
wahl persönlich mitvertreten sein. 

Unser Autor führt zwar diesen Schluß nicht in hand
greiflich syllogistischer Form vor. Da er aber (p. 233) der 
von ihm vertretenen Kombination „den großen Vortheil der 
logischen Konsequenz" nachrühmt, ich aber schlechterdings 
nichts einem Obersatze Aehnliches habe finden können, als 
jene eben berührten, freilich etwas stark vieldeutigen Nede-
sigureu von vertretungsbedürftigen „Bevölkerungsgruppen" (p. 
219) und etwa noch den höchst gewagten, unter dem rechts
geschichtlichen Gesichtspunkte mehr als problematischen Satz, 
als bestehe das wesentliche Merkmal der „bisher" in Geltung 
gewesenen „s tänd ischen Ger ich tsbarke i t "  dar in ,  „daß jeder  nur  
durch Seinesgleichen gerichtet werdeu konnte (x. 234); 
nichts ferner einem Mittelsatze Aehnliches, als, es sei „wider
sinnig," daß nach erfolgter „Umwandlung der ständischen Ge
r ich te  in  wi rk l iche Landesger ich te"  „vor  denen a l le  
Standesunterschiede aufzuhören haben" — „die Glieder dieser 
Landesger ich te  doch noch nach re in  s tänd ischen Ge
sichtspunkten ernannt werden" — ja „zu Wächtern be
sonderer Standesinteressen eingesetzt werden" sollen; nichts 
end l ich  e inem Sch lüsse Aehnl iches a ls  — eben jenes:  von 
Allem ein Bischen; — so vermag ich keinen anderen Ge
dankeninhalt in dem, was unser Autor „logische Konsequenz" 
zu nennen be l ieb t ,  zu  f inden,  a ls :  e in  Ger ich t  se i  nur  
dann ver t rauenswürd ig ,  wenn es aus le ibhaf t igen 
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gewähl ten Ver t re tern  der  versch iedenen Gruppen der  
rechtsuchenden Bevö lkerung bestehe.  

Und eine auf solcher Grundanschauung ruhende Wahl-
Combination — so will uns unser Autor (x. 230 und 231) 
überreden — sei  das  „zu  den Kernpunkten des t rak ta tcn-
mäßigen Rechts gehörige Palladium Unserer Freiheit" — 
sei  „das  Wahl recht , "  welches „den Prov inzen unbed ingt  
erha l ten b le iben müsse,  wo l le  man n icht  mi t  „den Vorzügen 
unserer bisherigen Justiz (auf deren Bahnen man aber 
doch, nach x. 216, „nicht weiter gehen könne" und welche 
selbst in dem mit Kronsräthen ausgestatteten Livlän-
dischen Hofgerichte „eine leidenschaftlose Handhabung" nicht 
mit gehöriger „Garantie" umgeben erscheinen lasse) „vs, 
ban^ue spielen," — sei endlich die Panacee, durch welche das 
„n ich t  hoch genug zu schätzende K le inod des den Ständen 
zustehenden Wahlrechts im Princip conservirt" werde! 

Bevor ich nun daran gehe, diesen der Intention nach 
offenbar mindestens salomonischen Schiedsspruch zwischen dem 
Dukte und Reducte „der einzelnen Stände" im Lichte der 
Geschichte, der Wirklichkeit der Dinge und auch selbst der so 
vielfach angerufenen Logik einer Revision zu unterwerfen, wird 
es nöthig sein, daran zu erinnern, wie weit unser Autor mit 
seiner judieiären Bevölkeruugsgruppenvertretnngstheorie hinter 
demjenigen Ideale zurückgeblieben ist, welches nicht nur manche 
mit ihm aus einerlei Standpunkte stehende Bevölkerungsgruppe 
auf dem Herzen haben mag, sondern welches sogar, ohne alle 
Zugehörigkeit zu eiuer der s. g. „uuvertreteuen Bevölkerungs
gruppen" — lediglich vermöge kühnern Geistesschwunges — 
von theoretischen Genossen unseres Autors thatsächlich, ja ur
kundlich aufgestellt worden ist. 

Außerdem aber wird es hochnöthig sein, in terminologi
scher Hinsicht einige Verständigung herbeizuführen, damit der 
Leser genau wisse, was unter dem einen oder dem andern 
von unserm Autor, resp. von mir gebrauchten — an sich viel
leicht mehrdeutigen — Ausdrucke zu verstehen sei. 
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Unser Autor — die Begriffe „Stände" und „Bevölke
rungsgruppen" nicht gerade sehr scharf unterscheidend, ja sogar 
dieselben offenbar proniiseuo brauchend (vgl. p. 219 u. 232 
flg.) wendet sich (x. 233), „als von einem auf halbem Wege 
stehen bleibenden" von einem „Lösungsversuche ab, welcher 
„principiell" die Einsetzung der Richter den Ständen vor
behalten will, und doch zugleich den numerisch bedeutendsten 
und in der EntWickelung unseres Landes entschieden gewich
tigen Bauernstand vollständig ignorirt," und wendet sich ,,da-
her" seinem Lieblingsvorschlage zu, weil derselbe ,,die 
Richter  aus der  Wahl  e ines aus Deleg i r ten der  d re i  
Stände (Ritterschaften, Städte, Bauern) bestehenden Collegs 
hervorgehen" läßt. 

Ich will zuvörderst nicht untersuchen, mit welchem Rechte 
unser Autor glaubt, jenem von ihm so verächtlich behandelten, 
übrigens auch von mir keineswegs patronisirten Läsungsver-
suche (wenn ich recht verstehe, dem, so viel bekannt, mit dem 
jetzigen Lieblingsversuche ans einer und derselben Quelle stam
menden des Decemberhestes, 1862, der Baltischen Monats
schrift) den Vorwurf des Widerspruches mit sich selbst machen 
zu dürfen: ich glaube mit dem allergrößten Unrechte. Ich will 
auch dabei nicht verweilen, daß es einfach falsch ist, wenn uu-
ser Autor „die Richter" nach seinem LieblingSprojekte „aus 
der Wahl eines aus Delegirten der drei Stände bestehen
den Collegs" — oder überhaupt Wahlen „der drei Stände" 
hervorgehen läßt. Um von den Gemeindegerichten zu schwei
gen, welche aus Wahlen des einen Bauernstandes hervor
gehen,  läßt  bekannt l i ch  unser  L ieb l ingspro jek t  das Handels
gericht, vor welchem u. A. der große und kleine Landwirth 
als Verkäufer der Erzeugnisse seiner land- und forstwirt
schaftlichen Industrie vertrauensvoll sein Recht snchen soll, aus 
der Wahl nur des Handels stand es, resp. ans der „Bevöl-
keruugsgruppe" der Käufer eben jener Erzeugnisse, hervor
gehen. Vielmehr wendet das Lieblingsproject jenes Drei
ständesystem ausschließlich auf diejenigen Collegialgerichte an, 
welche die Ritterschaften als Vereinigung der bisherigen ritter
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schaftlichen und städtischen Justiz (z. B. als Vereinigung der 
landgerichtlichen mit der Magistrats-Justiz) bereits concedirt 
hat ten,  aus d ie jen igen Col leg ia lger ich te  a lso ,  deren Mi t -Be-
wählung se i tens der  Bauern u iemals  h ier  zu Lande 
Rechtens gewesen is t  uud überd ies  notor ischerweise 
b is  e twa Mi t te  Januar  d .  Z .  weder  e inem r i t te rschaf t 
l i chen noch e inem städt ischen Eommiss ionsg l iede,  
oder sonstigen Repräsentanten, ja nicht einmal ei
nem l iv länd ischen Bauern,  kundbarerweise in  den 
S inn gekommen war .  

Doch ja !  V ie l le ich t  doch;  v ie l le ich t  in  e iner  jener  
vielsagenden „Supplikationen", auf welche unser Autor 
P. 236, so viel Gewicht glaubt legen zu müsseu, und hinsicht
lich welcher ich gerne ihm den Nachweis überlasse, daß sie 
echte Erzeugnisse des Volksbewußtseins und Volksbedürf
n isses waren;  v ie l le ich t  auch in  e inem gewissen ganz vere in
zelten uud iu einer Specialakte begrabenen Voto aus dem 
Winter i8^/ßz. 

So wird denn wohl, beiläufig, der zureichende Grund der 
plötzlich so weit verbreiteten Begeisterung für das Dreistände
system weder iu jenem „Palladio", noch in jenem „Kleinod" 
noch endlich in der „logischen Eonsequenz" zu suchen — 
und zu f inden se in ,  sondern e in fach in  der  — Mi t te  des 
Januars  d ieses Jahres!  

Alle diese Dinge will ich hier nnr im Vorbeigehen berüh
ren, dagegen aber srageu: erschöpft denn das Lieblingssystem 
unsers Autors die für die Vertrauenswürdigkeit des Gerichtes 
seiner Meiuung nach unerläßliche leibhaftige Anwesenheit von 
Repräsentanten aller rechtsuchendcn „Bevölkernngsgruppen," und 
zwar von diesen letzteren selbstgcwählten Repräsentanten. 

Abgesehen von denjenigen „BevölkernngsgrUppen", 
welche noch kürzlich mit den Vertheidigern der alten so
wohl als der nenprojectirten Rigaschen Stadtverfassung so 
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interessante öffentliche pourpai-iers gepflogen haben "), abge
sehen von den doch auch bei den Rechtsconflicten des balti
schen, zumal Rigascheu und Kurländischen Lebens, und zwar 
recht stark betheiligten Hebräern, welchen es sehr schwer wer
den dürfte, in der Gestalt von Rittern, Städtern oder Bauern 
zur Wohlthat des Mitwählens zu gelangen, abgesehen davon, 
daß auch unser Autor soweit jeues schmerzliche, immer wieder
kehrende „nxontz Lop-besi," ans seine Fahne geschrieben zu 
haben scheint; abgesehen von dem Allen: wo bleiben, nach un
seres Autors Lieblingsprojecte, „die in der EntWickelung unse
res  Landes entsch ieden gewicht igen"  Bevö lkerungsgruppen 
der  Pastore  und der  Prosefsore? 

Unser Autor sagt (x. 236): 
„Und gesetzt, die Justiz wäre die trefflichste von der 

Welt, der Bauer aber, weil an derselben nicht betheiligt, 
oder, was dem gleich steht, nur ungenügend betheiligt, 
wie das gegenwärtig der Fall ist, und mit ihr nicht zu
f r ieden"" )  — wäreese in  Unrecht ,  wennernur  dor t  
vertraute, wo von ihm designirte, des Rechts kun
dige, und somit den übrigen Gerichtsgliedern ebenbürtige 
Personen das Recht sprechen." 

Nun aber bitte ich um ein klein wenig „logische Kon
sequenz", damit doch auch ein Bischen davon überall mit dabei 
sei! Gesetzt also, durch Mitwirkung der Bauern, welche nach 
der Argumentationsweise unseres Autors, weil sie, das größte 
Interesse an einer guten Justiz haben" — ebendamit — 
„zug le ich"  (x .  236)  auch „d ie  ausgedehntes te  Persona l -
kenntniß besitzen" und „am geschicktesten sein dürften, die bei 

') Vgl. auch diejenigen Bestimmungen der Livlä irdischen Baue» 

Verordnung von 1360 (wie auch schon von 1849) nach welchen un

ter Umständen die Bevölkerungsgruppe der Griechisch-Orthodoxen in je

dem Gemeindegerichte ihre leibhaftige Repräsentation haben muß. 

") Beiläufig: hat man schon je zufriedene „ab und zur Ruh Verwie

sene gesehen? 
„HänSchen geh' und sieh Dich um! 

Sieh mir ob sie kommen!" 
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eintretenden Vacanzen tauglichsten Personen zu bezeichnen" 
— gesetzt also, durch die Mitwirkung dieser, durch die bloße 
Thatsache ihres „Interesses" an „guter Justiz" mit dem 
höchsten Maaße von Personal- und Sachkenntniß ausgestatte
ten Bauern, würde unsere nach x. 216 so überaus schlechte 
Justiz noch viel vorzüglicher als sie — nach p. 227, 230, 
233, 237 ohnehin schon ist, der Pastor oder Prosessor aber, 
weil an derselben, (nämlich durch Mitwahl) nicht betheiligt wäre 
mi t  ih r  n ich t  zu f r ieden,  — wäre es e in  Unrecht ,  wenn 
er  nur  dor t  ver t raute ,  wo von ihm des ign i r te  Per 
sonen das Recht  sprechen? 

Sicherm Vernehmen nach ist kürzlich in einer solennen 
Versammlung ernster zum Theile im Dienste der Thenns er
grauter Männer in der That die logische Konsequenz soweit 
gezogen worden, daß die Idee in Anregung gebracht wurde, 
noch über das Lieblingsproject hinaus, das Livlän-
dische Hosgericht fortan nicht etwa nur von der Ritter-, Städte-, 
und Bauerschaft mitbewählen zu lassen, sondern auch von — 
der  Ge is t l i chke i t  und der  Un ivers i tä t !  

Wie schüchtern auch im Vergleiche zu den Möglichkeiten ei
ner noch consequentern Logik, diese Idee sich ausnehmen mag: 
immerhin muß ich ihr neben der noch größern Schüchternheit 
in der logischen Konsequenz unseres Autors den Kranz zu
erkennen, und zwar um ihres relativ offenbar kühnern, hö
hern Schwunges willen. 

Aber wie? Thue ich nicht unserm Autor Unrecht? Legt 
er nicht deswegen das Hauptgewicht auf das nur bis auf die 
Höhe seines Lieblingsprojects zu erweiternde active Wahl
recht  des Bauernstandes,  wei l  er  in  ihm „den numer isch 
bedeutendsten" (x. 233) erkennt? 

Gewiß: vor dem Numerus, vor der Kopfzahl der Bauern, 
müssen ja wohl Pastore und Professors ihre Flaggen senken! 

Doch gemach! 
»Lieeliclek musak, paullo major» eanamuL!" 

Hat unser Autor in seiner Begeisterung „für logische Eon
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sequenz" auch schon an Weib uud Kind gedacht? Ich 
zwei f le !  

Wer hat Wohl ein größeres „Interesse" an „guter Er
ziehung" als die Kinder? Nach unseres Autors Logik also 
„dürften" sie, zumal sie zugleich eine der „numerisch be
deutendsten und in der EntWickelung unseres Landes entschie
den gewicht igen"  Bevö l teruugsgruppe b i lden,  „zug le ich  
auch die „ausgedehnteste Personalkenntniß von den Eandida-
ten des Lehramtes besitzen uud zugleich „am geschicktesten sein", 
die bei eintretenden Vacanzen tauglichsten Personen zu be
zeichnen", uud wäre es mithin „ein Unrecht", wenn das Kind 
nur  der jen igen Schu le  „ver t raute , "  wo „vou ihm des ig-
n i r te"  Lehrer  lehr ten? 

Doch ich sehe den unüberwindlichen Einwand voraus: 
hier handle sich's ja nicht um Erziehung, sondern um Ju
stiz; es köuue ja wohl, so wie ehemals gewisse Dinge in der 
Philosophie wahr, in der Theologie aber falsch waren, das 
Wahlrecht der Kinder in Bezug aus die Schule wohtbegrün-
det, in Bezug aus das Gericht aber zweifelhaft seiu u. s. w. 

Wenden wir uns darum von den Kindern zn den Wei
bern.  Wie  da? 

Haben wir es da nicht zuvörderst mit einer Bevölkerungs
gruppe zu thuu, welche nach bekannten Resultaten der Stati
stik, „numerisch" bedeutender ist als die der Männer? 

Erster Anspruch auf das aetive Wahlrecht (x. 233). 
Und wer  vo l lends wol l te  den „ in  der  Entwick lung unse
res Landes entschieden gewichtigen" Einfluß leug
nen, welchen unsere lieben Frauen repräsentiren? 

Zweiter Anspruch auf das active Wahlrecht (p. 233). 
Nehmen wir nun uoch hinzu, daß unsere lieben Frauen als 
das schwächere Gesch lecht  „das größte  In teresse an e iner  
guten Justiz haben" dritter Anspruch (x-. 236) und, 
daß „s ie  zug le ich"  wie  wel tbekannt  — „d ie  ausgedehn
teste Personalkenntniß besitzen" — vierter Anspruch (x. 
236), — endlich, wie ebenfalls bekannt genug, auf die Behörde 
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schlecht zu sprechen ") „und -- fünfter Anspruch (p. 236) 
mit ihnen nicht zufrieden sind", — so wird gewiß kein 
Unbefangener anstehen, entweder — der „logischen Conseqnenz" 
die Ehre gebend — zu bekennen, daß, nach den Prämissen un
seres Autors, die Frau mindestens ebensowenig „Unrecht" 
hät te ,  w ie  „der  Bauer , "  wenn s ie  „nur  dor t  ver t raute ,  
wo von" ihr „designirte . . . .Personen das Recht sprechen," 
serner, daß aus alleu augeführten Gründen, die Frauen „wohl 
am geschicktesten sein dürften, die bei eintretenden Vacan-
zen tanglich sten Personen zu bezeichnen" — womit denn 
freilich alsbald — „allerdings nur zu Wahlzwecken" (x>. 232) 
— eiu Frauentag (wie kürzlich in Leipzig) gegeben wäre); --
oder, — falls ihm diese am Baume der „logischen Conse
qnenz" gereifte Frucht nicht recht sollte munden wollen, — be
kennen, daß für die Gestaltung gesunder socialer und politi
scher Institutionen deuu doch noch andere Regulatoren noth-
thun, als die äs tri der „logischen Conseqnenz." Diese 
höheren Regula toren aber  s ind eben d ie  Prämissen se lbs t ,  
von welchen ans die, an sich wenig Witz und Tiefsinn erfor
dernde Operation der „logischen Conseqnenz" anhebt: Prämis
sen übr igens höherer  Ordnung,  a ls  der  Numerus und d ie  
— meist durch nichtsnutzige, neidische, feige und darum licht
scheue Jutriguanten aufgestachelte — Unzufriedenheit des 
großen Haufens.  

Zur Charakteristik derjenigen Gattung Publicisten, von 
welcher unser Autor ein so überaus lehrreiches Exemplar ist, 
gehört aber ganz eigentlich einseitige Ueberschätznng der doch 
auch wieder  o f t  genug nur  zu cava l l ie remeut  gehandhabten lo 
gischen Operation als solcher, bei gleichzeitiger Vernach
läss igung e ines erns ten sowohl  der  g le ichsam naturwissen
schaftlichen, als besonders der historischen Methode ge
recht werdenden Studiums der Prämissen, eines Studiums, 
das ich  — eum Zravo 8kZis  zu  vers tehen — die  metaphys ische 

') Man vergleiche ^oei causa das mittlere Livl, Ritterrecht Kap. 175 und 
I> 1 8 L OlA. Hl. l (äs poswlanäo) aä voces Calesurnia, Laikarüs 
oder  X f ran ia .  
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Operat ion nennen möchte ,  oder  auch das rea l is t ische E in
gehen auf  das e igene,  durch ke iner le i  log ische Opera
t ion .  — und wäre es auch d ie  e ines wi rk l ichen Künst le rs ,  
n ich t  b loS d ie  e ines D i le t tanten — zu a l te r i rende Wesen der  
realen Mächte, deren Welt und Leben beherrschende Continni-
tät leugnen oder gar durchbreche« zu wollen, zwar sehr viel 
Trübung, Verwirrung und Zerstörung anrichten, aber nicht den 
allermindesten Baustein zur Architectnr des Tempels — sei es 
der Kirche, sei es des Staates — beschaffen, nicht das kleinste 
Ornament demselben angliedern kann. 

Die Vernachlässigung einer hingebenden und eingebenden 
Erkenntniß dieser realen Lebensmächte, wie sie den Ausgangs
punkt, die Prämissen für jede logische Operation zu bilden 
haben, welche mehr liesern soll, als — aus die Dauer wahrlich 
kein „Schauspiel für Götter" — ihre eigene formale und sterile, 
im besten Falle kunstgerechte, ost aber auch sür die Umgebung 
recht gefährliche Gymnastik, — diese Vernachlässigung pflegt sich 
dann doppelt zu äußern: objectiv in der so eben angedeuteten, 
mitunter sogar lebensgefährlichen Unfruchtbarkeit; subjektiv aber 
in einer immer zunehmenden, bis zum Hasse desjenigen Elementes, 
in welchem frei und „mit Grazie" sich bewegen zn lernen, man 
nicht das Zeug gehabt hat, sich steigernden Lerstocknng. Denn 
wenn nicht mit Unrecht Thiers von seinem Helden sagt: er habe 
nur  a l lzugern Kr ieg geführ t ,  we i l  er  ihn  so gut  zu führen 
verstand, so werden wir es, subjectiv, ganz in der Ordnung fin
den, wenn Derjenige, welcher im Reiche der realen Lebensmächte, 
deren Ausnahme in das Bewußtsein allein im Stande ist, der 
vielbelobten „logischen Conseqnenz" einigen Werth zu verleihen, 
ein Fremdling geblieben ist, welcher mithin, falls er überhaupt 
zu glänzen liebt, sich sagen muß, daß er in jenem nicht so leicht 
wie der Mechanismus der logischen Operation zu erobernden 
Reiche niemals glänzen, sondern darin nnr ein unsicher herum-
tappender  D i le t tant  se in  kann,  e in  So lcher  — sage ich  — nur  
a l lzu  ungern d ie  rea len Zustande uud deren Gesch ichte  
berücks ich t ig t ,  we i l  er  in  ihnen he imisch zu werden zur  
rechten Ze i t  n ich t  vers tanden hat .  
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Je Zach dem individuellen Geisteszuschnitte eines solchen 
Verächters der angeblich sauern, in der That aber nur für seine 
Sprnngkrast zu hoch Hangenden Tranben am Weinstocke des wirk
lichen und wirkenden Lebens, wird er dann entweder den Gegen
stand der ihm sehlenden Erkenntniß z. B. das positive — zu
mal  ö f fent l i che Recht ,  oder  dessen gesch icht l i che Begründung 
als Etwas umgehen, dessen, als eines Unmodernen, die Mund
winkel jedes aus der Höhe der Zeit Stehenden zu berechtigtem 
Spotte verziehenden Zopfthümlichen, er sich zn schämen habe, 
auch wohl die Berufung darauf als unzeitiges „Qnellenstndinm" 
lächerlich zu machen suchen, oder aber er wird sich, wenn er nun 
einmal um jeden Preis und unter jedes Herrn Titel glaubt 
glänzen zu müssen, von gefälligen Kennern die, sonst leeren, Taschen 
mit unverstandenen Citaten und Allegaten aä lroe füllen, uud 
aus solchem Füllhorue dann vor den überraschten Blicken seiner 
Bewunderer den Reichthum papierner Weisheit im rechten Augen
blicke hervorlaugen, — auch wohl hier uud da irgend Etwas 
von angebl ich  — „ t rac ta tenmäßig  erworbenem" — „den 
Ständen zustehendem" Rechte und von pflichtschuldiger „Ver-
theidigung des historischen Rechtsbodenö" fallen lassen: 
freilich immer nur „im Principe" und ohue alles Verständniß 
für  d ie  rea le  Modal i tä t !  

Doch ich hätte bald vergessen, daß ich noch ein Paar ter
minologische Verständigungs-Versuche nachzuholen habe. 

Der erste betrifft das Wort „particularstäudisch." Wir 
haben gesehen und bereits mehrfach hervorzuheben Veranlassung 
gehabt, daß unser Autor sich rühmt, bei seiner Austheiluug Mi
liarer Gerechtsame an die verschiedenen Stände des Landes „frei 
von Particnlarstandischen Gesichtspunkten" zu Werke ge
gangen zu sein. Zugleich aber haben wir gefunden, daß, hin
sichtlich der Art der Besetzung der Richterstühle er — im höchsten 
Grade par t icu lars tänd isch — den „Ges ichtspunkt "  nur  e iner  
der  überhaupt  e ines bezüg l ichen Ges ichtspunktes  fäh igen S taud-
schasteu vertritt, indem er, den hinsichtlich der Nichtzulassung der 
Bauern nls solcher zur Mitbewählung der Collegialgerichte ur
kundlich einheitlichen Gesichtspunkt sämmtlicher baltischer Ritter
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schaften uegirend, ganz ausschließlich jenen Mitte-Januar-
Gesichtspunkt, welcher seitdem allmälig, vollständig freilich erst 
seit Mitte August dieses Jahres, der Gesichtspunkt der Repräsen
tanten der baltischen Städte geworden ist, als den einzig empseh-
lenswerthen, ja zulässigen vertritt. 

Sollen wir uuu nicht auch hier, wie auf so vielen anderen 
Punkten, daran verzweifeln, uuseru Autor mit sich selbst in Ueber-
eiustimmnug zu finden, so werden wir entweder die von ihm selbst 
gerühmte Freiheit „von particularständischen Gesichtspunktes 
bestreiten, oder aber bei ihm einen anderen Sinn des Wortes 
„particularständisch" suchen müssen, als in welchem z. B. ich das
selbe soeben gebraucht habe uud allerdings uach meiner Art die 
Sprache zu verstehen, zu brauchen gewohnt bin. Versuchen wir 
also, wie weit wir mit einem etwaigen andern Sinne kommen. 

Vielleicht glaubt sich unser Antor deswegen „frei von par
ticularständischen Gesichtspunkten" weil iu seinem, oder vielmehr 
dem Januar- inspirirten Städter-Programme jeder der „drei 
Stände" (Ritterschaft, Städte uud Bauern) mit einem nnd zwar 
dem gleichen Antheile „an der Besetzung des Wahlcollegs" — 
beiläufig „mit je einem Drittel der Wahlstimmen" bedacht er
scheint (x. 239). 

Darin läge also vielleicht das Universalständische des 
Ges ichtspunktes  unseres AutorS;  b ie ten doch d ieses „Anacreons 
der logischen Cousequeuz" holde Lippen 

„diesen Kuß der ganzen Welt" 
der ballischen Stände! Keiner geht leer aus! Wenn anch nicht 
„suuliü so doch: Jedem ein Bischen! Unser Autor 
ist sogar so großmüthig, die Große der Portion, die er jedem 
vorschneidet „durchaus sür discutabel" zu erklären lx. 239). 
Was will man denn mehr? Undiscutabel ist ja nach seinem 
„freien" universalständischen Gesichtspunkte uichtS, als die Klei
nigkeit, daß die Ritterschaft weit über das Maaß des von ihr 
Gewol l ten  resp.  von ih rem gnten Rechte  f re iw i l l ig ,  um der  Ju
stiz-Reform und uur der Justiz-Reform willen Eingeräumten aus 
dem ihr dnrch wohlbegni'ndete und wohlerworbene Privilegien, 
Tractate und daraus begründete Kodifikation gewährleisteten Wahl-
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resp. Präseutations-Rechte hinaus gedrängt werden soll, und 
zwar — was die Collegialgerichte erster und zweiter Instanz be
trifft — angeblich zu Gunsten der „Bauern," welche nicht 
nur nie im Besitze eines bezüglichen Rechtesgewesen sind, noch auch 
Gelegenheit gehabt baben, bezügliche Proben ihrer Befähigung 
zu dessen selbstständiger Ausübung abzulegen, souderu welche 
uu>er Autor ielbst an einer anderen Stelle lp. 238) für so un
mündig  erk lär t ,  daß,  se iner  Meinung nach „d ie  Ver t re ter  der  
beiden übrigen Stände" vorkommenden Falles „den Ein
f luß der  Banern"  auf  d ie  Wahl  „vo l ls tänd ig  zu Para ly 
s i ren im Stande se in"  werden!  

Wir werden weiter unten sebeu, wie diese eigenthümlich 
Ausfassung vermeintlicher Freiheit von particnlarständischen Ge
sichtspunkten aufs Engste zusammenh ingt mit unseres Autors voll
s tänd iger ,  se i  es  abs icht l i cher ,  se i  es  unabs icht l i cher  Jgnor i rnng 
des e insch läg igen ö f fent l i chen Rechtes .  Für  den Zweck 
der terminologischen Verständigung aber wird es genügen, schon 
h ier  fes tzuste l len :  daß nnter  jener  Fre ihe i t  ich  vers tehe:  e ine ob-
jec t ive  Würd igung des a l le rse i ts  obwal tenden bestehenden 
Verfassnngsrechtes als Basis derjenigen etwaigen neuen Com-
binationen, welche im Interesse einer Verbesserung der Rechts
pflege, zwischen den verfassungsmäßig wablbereäuigten Ständen 
vereinbart werden düriteu, womit dann die Erwägung nahe zu
sammenhängt, ob der Baue,stand bereits diejenige Stufe politi
scher Reife und Unabhängigkeit erlangt hat, um dereu willen die 
Ritterschaften und Städte einst das Recht der Wahl resp. Reprä
sentation von verschiedenen Monarchen theils in besonderen Ur
kunden, theils in ihren UnterwersungS-Verträgen eingeräumt er
halten haben, nnd um deren willen jene Monarchen erkannt uud 
anerkannt  haben,  daß das Wahl -  re 'p .  Präseuta t ionSrecht  mün
diger und gebildeter Stande größere Bürgschaften für ein 
tüchtiges Richterpersonal gewähre, als das s. g. Ernennungsrecht 
der  hohen Krone,  welches that 'äch l ich  beruht  auf  dem Präsen
tationsberufe der Bureaukratie. 

Dagegen scheint unter jener Freiheit von particularständischen 
Gesichtspunkten unser Autor etwa Folgeudes zu verstehen: seit 

3 
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Anfang October 1862, beziehungsweise seit Mitte Januar 1865, 
giebt eö iu den Ostseeprovinzen kein bestehendes, resp. tractaten-
mäßiges öffentliches Recht mehr, sondern nur ein „palladinm"-
mäßiges „Princip," einen „kleinod"-mäßigen Kern" eines solchen, ' 
eigentlich aber eine w.dul-z, wo der Waizen der Allerwelts-
Projectenmacher blüht, welche kein anderes Gesetz ihrer freien 
Combinaton zu kennen brauchen, als ihre subjektive Ansicht von 
dem,  was — „Auss icht  auf  Bestä t igung se i tens der  
Staatsregiernng haben" dürfte (p. 219), darum auch kein 
Bedenken tragen, für eine angeblich nniversalständische Bevölke-
rnngsgruppenvertretungs-Combinatwn rucksichtlose Propaganda zu 
macheu,  d iese lbe „zur  bed ingten oder  unbed ingten Annahme"  
(p. 233) zu empfehlen, welche uuter den bezüglich wahlberech
tigten. Ständen ausschließlich des Beisalles eines Standes (der 
Städte)  s ich  ek f rent ,  während notor ischerweise d ie  ganze Stand-
schast sämmtlicher vier Ritterschaften diese Kombination 
als das VerfassnngSrecht verletzend und die Justiz bedrohend ver
wirft; womit dann die Erwägung nahe zusammenhängt, daß, nach
dem man einmal so weit gegaugeu ist, deu Wünschen wie den 
Rechten des Mitstandes die offenste Nichtachtung zu bezeigen, 
man die nöthige Kraft, solcher Nichtachtung den erforderlichen 
Nachdruck zu geben, fortan auch uicht mehr in dem eigenen gnten 
Rechte zu fucheu haben könne, sondern in der Befürwortung des, 
obgleich iu einem unbewachten Augenblicke für unmündig und 
leicht paralysirbar erklärte» Bauernstandes als Mitwählers der 
Collegialgerichte; eines Bauernstandes, für dessen Berus zur Wahr-
uehmuug eines so hohen, verantwortungsvollen politischen Amtes 
sch lechterd ings n ich ts  Anderes angeführ t  w i rd  a ls :  se in  Numerus 
uud feiue durch die berüchtigte» „Supplicatiouen" aus der 
zwei ten Hals te  des Jahres 1664 beurkundete  Unzuf r iedenhei t .  

Nicht ganz ohne innern Zusammenhang mit unseres Autors 
so überaus mitständischer Freiheit „von particularstäudischeu Ge
sichtspunkten" ist der zweite Gegenstand terminologischer Verstän
d igung:  ich  meine den E insa l l  unseres Autors ,  „den Bauern
stand" der baltischen Laude „unfern zu ueuneu 
(?. 232). 



Es kann ja hier durchaus nicht an eine — immerhin belie
bige — Art des arithmetischen Aufzählens der verschiedenen 
Stände gedacht werden, wobei denn ja wohl auch einmal der 
Bauernstand aus Nr. 3 zu stehen kommen könnte. Vielmehr soll 
offenbar mit jener Bezeichnung dem baltischen Bauerstande ein 
ganz bestimmter Platz in der cnlturgeschichtlichen und politischen 
Entwickelnng unseres Landes angewiesen werden. Offenbar liegt 
jener Bezeichnung die Absicht znm Grunde, den baltischen Bauern
stand von 186Z mit jenem französischen Bürgerstande von 1789 
in Parallele zu stellen, von welchem der Abbe Sieyes fragte: 
^u'est-ee-que e'est hue le tiei-s-^tat?" 

Ich will bei den piquanten Folgerungen und Nntzanwen-
dnngen nicht verweilen, welche sich sofort ergeben würden, wollte 
man an diesen terminologischen Versuch unseres Autors die Danm-
schrauben der „logischen Consequeuz" ansetzen. Es konnte sich 
leicht daraus ergeben, daß, wenn die Ostseeprovinzen bisher unter 
dem eisernen Joche von nnr einigen Hnnderten „baltischer Junker" 
zu seufzen geglaubt hatten, diese liebliche Täuschung nur daher 
kam, daß sie deu Wald vor Bäumen nicht sahen: 

Z e h n t a u s e n d e  w a r e n  e s  . . . . .  .  
Oder war es etwa ein Wald von baltischen — Abbes? 
Ich begnüge mich hervorzuheben, daß es nicht ausklärend, 

sondern verwirrend wirkt, wenn Ausdrücke, welche mm einmal 
an ganz bestimmte Sachen oder Begriffe vergeben sind, und ge
radezu als Kunstausdrücke so zu sagen, festen Cours in der Sprache 
haben, — wenn solche Ausdrücke plötzlich in einem Sinne ge
braucht werden, welcher keinerlei innere Berechtigung aufzuweisen 
hat. Oder welche Berechtigung, ja welchen Sinn könnte es wohl 
haben, die Ebsten und Letten diese barmlesen und den „verblen
deten oder gewissenlosen Wühlern" uuseres Autors 238) im
mer noch aus beinahe rührende Weise widerstehenden Lejer des 
Posti-mees und der Ahwises, die guten Theils nur singirteu 
Unterzeichner mehrgedachter „Supplicatiouen", indem man sie 
als „unsern tier'L-6tat« bezeichnet, in Vergleichnng zu stellen 
mit den Verfassern der großen französischen Encyklopädie und 
der noch größern ealriers, von welchen nns Toqneville ein 
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Bild giebt? Wen will denn aus dem Bereiche unserer baltischen 
Gesel lschaf t  unser  Autor  mi t  dem f ranzös ischen Bauernstände in  
Verg le ichnng s te l len? Und nnn vo l lends:  „Wo b le iben wi r?"  
so höre ich die Stimme der Literaten fragen: „wir stolzen 
Söhne des wahren tiers-6tkrt, die wir den Gedanken weit von 
uns weisen, als könnte mit seinem terminologischen Versuche, uns 
indirect zu verjnnkern, nnser Abbe etwa gar nns aus dem 
Herzen gesprochen, unS aus der Schule geplaudert haben!" — 
Oder was würde wohl der französische „tiers-6tat." von 1789, 
wenn man ihm nachträglich das Septemberheft der baltischen Mo
natsschrift von 1865 zn lesen geben könnte, von dem historischen 
Verständnisse unseres Autors halten, wenn er aus demselben sollte 
entnommen haben, derselbe halte 5asür, daß ,^ie Vertreter der 
be iden übr igen Stände"  den E ins luß des — t ie rs -e ta t  
„vollständig zu paralysiren" im Stande seien. 

Ich dächte wir thäten in terminologischer, wie in socialer 
privatrechtlicher und politischer Hinsicht am besten, es bei der 
alten, wohlbewährten, elementar-juristischen Trias bewenden zu 
lassen: „Iioneste vive, ueininein laeäs, suuin euigue tridue!" 

An diese terminologische Episode knüpft sich nun aber auch 
auf das Zwangloseste der letzte und vielleicht bezeichnendste Cha
rakterzug, welchen ich zu registrireu habe, bevor ich die Summe 
des Charakters derjenigen Gattung Politiker ziehe, von welcher 
wir ein wahres Prachtexemplar vor uns haben. 

Wodurch wird ein Stand dem andern, z. B. der baltische 
Ballernstand dem Stande der baltischen Städte oder demjenigen 
der  ba l t ischen R i t te rschaf ten „ebenbür t ig?"  

Nun, ich war bisher des Glanbens, daß eine solche Eben
bürtigkeit nur begründet werde entweder durch eine gewisse Gleich
artigkeit der geschichtlichen Herkunst, der Geburt, d. h. dadurch, 
daß beide die Erzeugnisse analoger geschichtlicher Entwicklung 
wären, — oder aber dnrch eine gewisse Gleichartigkeit der natür
lichen Anlagen, des Strebens der Bildung und der social-poli-
tischen Selbstbehanptnngs- und Leistuugsiähigkeit, wie sie zwischen 
Stämmen und Ständen nicht minder als zwischen Individuen 
die Ungleichheit der Geburt auszugleichen ja zu verwischen Pflegt. 
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Unser Autor ist jedoch weit anderer Meinung. In seinen 
universalstäudisch blickenden Augen bedarf derjenige Stand, welcher 
anderen Ständen „ebenbürtig" an die Seite treten will oder soll, 
keiner natürlichen oder geschichtlichen Gleichartigkeit und überhaupt 
keines Activums, sondern es genügt zur Begründung der Eben
bürtigkeit z. B. des baltischen Bauernstandes mit den baltischen 
Ritterschaften und Städten das Passivnm: daß er „doch staats
rechtlich entschieden als Person aufgefaßt . . . . wird," in
dem ihm „a ls  so lchem,  a lso  a ls  e iner  E inhe i t ,  nach Trac i rung 
der Demarkationslinie zwischen dem Lauer- und HofeSlande 
aus ers teres  e iu  aussch l ieß l iches Anrecht* )  gegeben worden is t . "  

Das ist die wahre Höhe! Nur immer frisch darans los: 
„staatsrechtlich aufgefaßt!" — „tracirt!" decretirt! — statnirt! 
— paragraphirt! — Paragraphos wohl einstudirt! und Mntter 
Natur — natura naturalis nee non vaturata — „Physik und 
MetaPhysika" — streicht die Segel vor dem geduldigen Papier! 

Ist doch diesen Rittern „vom schäumenden Tintensasse" kein 
Thurm zu hoch: eiu „von der Logik gebotener Schluß" — und 
sie sind oben — aus dem Papiere! — keiu P'örtchen zu eng: 
ein Drängen der „treibenden Notwendigkeit der Logik" (x. 235) 
— und hindurch sind sie — ans dem Papiere! 

Papier ist Zettel nnd Einschlag sind Worte. „Mit Worten" 
aber laßt sich trefflich „eiu System bereiten!" Sogar ein belie
biges System der corrigirten Wirklichkeit und der corrigirten 
Geschichte. 

Dnrch „Tracirnng der DemarcationSlinie" ist flugs „der 
Bauerstand deu beideu übrigen historischen Ständen" (— die nn-
historischen Stände stehen uns also noch bevor — gleichsam un
sere po l i t i schen postku in i )  — „ebenbür t ig  an d ie  Se i te  ge
stellt" und schon dürfen wir ihn im Geiste übers Meer fahren, 
an unwi r thbarer  Küste  landen und,  umgeben von „numer isch"  
bedeutenderen Autochthonen nnd feindlichen Nachbaren, einen 

') Sollte man nach dieser interessanten Redefigur nicht glauben, die Ostsee-

Provinzen seien bereits dort, wo gewisse Leute sie nur zu gerne haben möchten, 

d. h wo da« Eigenthumsrecht plötzlich nur vermöge besonderer Bestätigung 

g i l t ,  . e i n e  A u s s i c h t  a u s  B e s t ä t i g u n g '  a b e r  k a u m  h a b e n  d ü r f t e ?  
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Staat gründen sehen, welcher sich 700 Jahre lang, physisch über
legener Feindschaft zum Trotze, nicht nur behauptet, sondern be
festigt und entfaltet. Aber noch mehr! Seit einem halben Jahr
hunderte ist in den Ostseeprovinzen die Leibeigenschaft ausgehoben, 
und — flugs sind wir solchen Staaten, wie „Schweden" und 
„Finnland" — „gleichgestellt," wo bekanntlich Leibeigen
schast nie stattgefunden hat! Was Wnnder, wenn die „Aus
hebung der Leibeigenschast" im zweiten, die „Tracirnng der De
marcationSlinie" im fünften Jahrzehnte dieses Jahrhunderts völlig 
ausreichende Prämissen sind, um vermöge der „treibenden Noth-
wendigkeit der Logik" zu dem „von der Logik gebotenen Schlüsse" 
zu gelangen, daß dem baltischen Banernstande „anch das Wahl
recht der Richter zu vindiciren," auch er „zu einem vollberech
tigten Stande heranzuziehen" 23Z) sei, und höchstens das 
Eine noch „discutabel" bleibe, auf wen „daß Urwählerrecht" 
etwa zu „übertragen" wäre. 

Dieser luftigen Theorie des politischen Parvenüthums, welche 
von keiner Entwicklung, keinem Reiswerden, überhaupt von kei
nem Leben etwas weiß, sondern Alles glaubt durch „Tracirnng" 
machen zu können, entspricht dann auch durchaus die sittliche Ent
rüstung darüber, daß der „ebenbürtig" tracirte Bauernstand in 
den beiden Vorschlägen, von welchen sich unser Slntor „unbefrie
digt abwendet," „gar nicht berücksichtigt" <9. 232), — 
„vollständig ignorirt" sei." 

Ohne ein unbedingter Vertreter des ersten, ohne überhaupt 
nur irgendwie Anhänger des zweiten von diesen beiden Vorschlä
gen zu sein, muß ich doch, zur Steuer der Wahrheit, constatiren, 
daß die von unserm Autor gewagte Behauptung der Nichtberück
sichtigung und der vollständigen Jgnorirung weiter nichts ist als 
eben —. eine Znmuthuug mehr au die unerschöpfliche Geduld 
des Papieres! 

Den baltischen Bauern noch nicht zur Theiluahme an der 
Bewählung der Collegialgerichte erster und zweiter Instanz be
rufen, oder ihn gar nicht berücksichtigen, ihn vollständig 
ignoriren, sind nämlich nach der „Logik" — oder Rhetorik? — 
unseres Autors völlig gleichbedeutende Dinge. Darum heißt auch 
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für ihn, den Bauern einstweilen noch von diesem Theile des ac-
tiven Wahlrechts ausschließen, soviel als ihm.jegliche Theilnahme 
an „höherer Gesittung" vorenthalten. „Wann" — so hören wir 
unsern Autor (p. 237) ausrufen, — „wann und wo soll denn 
mit unseren Bauern der Aufaug gemacht werden, ihn höherer Ge
sittung theilhastig werden zu lassen, ihn in das Verstäudniß der 
allgemeinen Landesinteressen hineinzuziehen?" — O du glühender 
Freuud „der Bauern," der „Logik" und — „des Dinges welches 
nicht ist!" Wie schwer ist es doch, aus deine rhadamautischen 
Fragen zu antworten! 

In tkesi kauu die Autwort natürlich nur lauten: Dann und 
dort, wann und wo der Baner derjenigen niedern Gesittung 
bereits sattsam theilhastig geworden, wann und wo er hinlängliche 
Proben desjenigen Verständnisses besonderer Commnnal-
interessen abgelegt hat, welche ihrerzeit ja auch einzig nnd allein 
der zureichende Grund gewesen sind, warum die Ritterschaften 
und Städte die iu Rede steheude Frucht höherer Gesittung und 
des Verständnisses der „allgemeinen LandeS"-Juteressen zu 
pflücken sähig und würdig waren oder befunden wurden! 

Aber freilich nach unseres Antors lustigem Glauben bedarf 
es zur Gewinnung jeglicher Höhe der „Gesittung" wie des „Ver
ständnisses" eben nur einer von staatsrechtlicher Auffassung ge
leiteten „Tracirnng" auf geduldigem Gesetzesmacher- oder Bureau-
kraten-Papiere. Ja, so fest ist dieser sein lnstiger Glanbe an die 
pädagogische Kraft der Tracirnng" irgend welcher Linien staats
rechtlicher Auffassung, daß er ausdrücklich verlangt, die „legis
latorische Thätigkeit solle — „der Zeit vorauseilend" — 
dem Volke durch „ihre Maaßnahmeu" die fragliche Gesittuug 
das fragliche Verständniß beibringen. 

Wahrlich, bei diesen „Maaßnahmen" wird einem ganz schnei
dermäßig zu Muthe. Man suhlt sich mindestens zum vollen 
Verständnisse des Flohliedes iu Auerbachs Keller gehoben: 

„Da rief er seinen Schneider, 
Der Schneider kam heran: 
„Da miß dem Juuker Kleider 
Und miß ihm Hosen an!" 
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Wieviel Ähnlichkeit hat doch dieser schneidermäßige Weg 
einer der Gesittungs- nnd Verständniß-Hose „vorauseilenden" — 
„Maaßnahme" mit dem geschichtlichen Entwicklungsgänge, auf 
welchem Ritterschaften und Städte der baltischen Provinzen zu 
ihrem Wahlrechte oder ^us xraeLentanäi gelangt sind! Aber 
freilich bedarf es, nm diesen Entwickeluugsgaug kennen zu lerneu, 
noch etwas komplicirterer und mühsamerer geistiger Operationen, 
als der logischen! 

Ich will, nm von der Geschichte der-übrigen baltischen Stände 
zu schweigen, hier nur kurz den Gang skizziren, welchen die Sache 
in Livland, nicht nach der logischen Conseqnenz jener „maaß-
nehmenden" politischen Pädagogik, sondern nach der Geschichte 
des in Rede stehenden Wahlrechtes genommen hat. 

Ich beschränke mich hier, wo es uns nur um ein lehrreiches 
geschichtliches Probestück, nicht um einen Cursus der Geschichte 
des livländischen öffentlichen Rechtes zu thuu seiu kaun, auf eine 
kurze Ueberffcht der Entwickelnng des Präsentationsrechts der 
Livländischen Ritterschaft seit der Unterwerfung derselben unter 
die Herrschast der schwedischen Krone (1601) bis auf die 
Feststellung derjenigen Rechtslage (1834), welcher sich Livland 
getragen von dem Vertrauen aus den Schutzherrn seines Landes
rechtes bis auf den heutigen Tag erfreut: einer Rechtslage, 
welche nach rechtlicher Anschauung weder seit dem October 1862 
noch seit Mitte Januar 1865 — wie unser Antor und mit ihm 
noch mancher ihm „ebenbürtige" Logiker zu glauben scheint — einer 
tabula rasa Platz gemacht hat. 

Während des Landtages zu Wenden im Jahre 1692 hatte 
die livländische Ritterschaft u. A. auch wieder einmal gegen 
das ehrgeizige Gelüsten der Stadt Riga sich zu wehren, 
welche, nicht zufrieden, ihre „Ober- und Unter-Jnstantien gar 
souverain" zu administriren, zu besetzen, in eriminalibus 
Urtheile zu fällen und auch „vor sich selbst allein" zu exequi-
ren, im Bunde mit der schwedischen Büreaukratie eine Razzia 
auf dem Gebiete der ritterschaftlichen Landes-Justiz auszufüh
ren unternommen hatte. Dieses Gelüsten, damals hervor
getreten in der eigentümlichen Art „Vereinigung von Land 
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und Stadt", daß der Rigasche Stadt-Syndikus Palmberg 
zugleich, und zwar ohne ritterschaftliche Präsentation, Wenden
scher Landrichter sein sollte und wollte, — veranlaßte da
mals die Livländische Ritterschaft, unter dem 19. März 1692 v 
ein Gesuch an den König ") zu richteu, in welchem sie dem
selben berichtet, „daß zu Erzbischöf- und Heermeisterlichen Zei
ten die Ritterschaft die totalem in der Form 
wie noch heutigen Tages in Ehstland ist, gehabt, welche bei 
polnischer Subjection in stetem Exercitio erhalten worden; 
weil aber die im vorigen Seenlo angehobene und bis anno 
1621 gedauerte schwere Kriege und Unruhen die Ritterschaft 
außer aller guten Verfassung gesetzet, ist zu Zeiten des 
glorwürdigsten Königs Gnstavi Adolphi, da die Ritterschaft, 
wegen Verlust aller habenden Documenten und Privilegien 
ihr Recht nicht dociren konnte, aus dem Posseß und Exercitio 
gera then,  dannenhero auch andere Ansta l ten in  den Ge
r ich ten,  so vorh in  n ie  gewesen,  gemachet  worden. "  
Darunter ist zu verstehen die Einrichtung des von dem König 
zu ernennenden Hofger ich tes  und der  Landger ich te  
(1630) auf der Basis der directen königlichen Ernennung. 

„In Ansehen aber, daß die Ritterschaft bei antretender 
Regierung des hochseligen Königs Karoli IX. damaligen Her
zogs, nnd auch des hochseligen Königs Gnstavi Adolphi aller-
gnädigst versichert worden, bei allen alten Rechten und Gerich
ten conservirt zu werden, hat zwar die Ritterschaft dessen bei 
ruhigeren Zeiten zu genießen sich bemühet, weil es aber aller
hand Zufalle verhindert, ist die endliche Restitution zwar aus
gesetzt, aber zu einigem sovilemeut die Verordnung gemacht 
worden, daß in dem Hofgerichte drei Landräthe zugleich mit 
die Session nehmen und zu den Assessorat-Stellen tüchtige 
Leute aus dem Lande vom Königl. Hofgerichte sollten präsen-
tiret und von Ew. Königl. Majestät consirmiret werden, bei 
den Unter-Instanzen aber sollte einzig und allein die Ritter-

*) Vgl. C. Schirren Recesse der livt Landtage a, d, I. 168!—17ll 

p, 203 flg. 
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schaft zu Besetzung der Aemter die Präsentation frei haben, 
wie denn sothaner Gebrauch hernachmalen durch ein amples 
Privilegium.... von Ew. Königl. Majestät allergnädlgst ist con-
firmiret und bestätiget, auch in solcher Kraft und Wirkung un
terhalten worden, daß, als ein oder der andere sich einige Voll
machten bei Euer Königl. Majestät ohne Präsentation zu 
Wege gebracht, Ew. Königl. Majestät nicht allein der Ritter
schaft die allergnädigste Versicherung geben lassen, daß der
gleichen nicht mehr ohne ordentliche Präsentation geschehen 
sollte" u. s. w. 

Es ist hier unter anderm Bezug genommen aus die 
Königlichen Verordnungen vom 4. Juli 1643 und 17. August 
1648, in deren letzter namentlich die königlich-schwedische Re
gierung mit dem Institute der Hofgerichts-Landräthe zuerst 
von dem im Jahre 1630 aufgestellten Principe der unmittel
baren Richterernennung ab- und zu Einräumung eines bezüg
lichen indirecten ritterschaftlichen Präsentationsrechtes über
geht. Was aber insbesondere von den „Unter-Instanzen" ge
sagt  is t ,  bez ieht  s ich  au f  Kön ig  Kar ls  X I .  „Pr iv i leg ium für  
d ie  L iv länd ische Ri t te rschaf t ,  um d ie  
dasiger Landgerichte zu präsentiren", vom 6. April 
1675, — ein Privilegium, welches bis aus den heutigen Tag 
den Grund des ritterschaftlichen Präsentationsrechtes hinsicht
lich der Landgerichte ausmacht und überdies für die ratio 1e-
Ais viel zu charakteristisch ist, als daß ich angesichts, der con-
susen, willkürlichen Vorstellungen, auch wohl tendenziösen Aus
legungen, welche heutzutage in dieser Beziehung im Schwange 
gehen, es mir versagen sollte, seinen kurzen und bündigen 
Wortlaut hierher zu setzen: 

„Wir Carl von Gottes Gnaden, der Schweden, Go
then und Wenden König, Großfürst zu Finnland, Herzog 
in Schonen, Ehstland, Livland und Carelen u. s. w. 

Jhro Königl. Majestät haben auch beliebet, die gnädige Verordnung zu 

machen^ daß von denen berührten Landräthen allezeit drei, nämlich einer aus 

jedem Kreise, auf des Hofgerichts ordentliche und zeitige Repräsentation von 

A K. M. in dessen Stelle wieder constituirt werden' u, s. w. 
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Thun kund, daß wir sowohl aus Gunst und Gnaden 
für die treue Devotion, so Uns und der Krone 
Schweden, unsere getreuen Unterthanen, die Ritterschaft 
und Adel in unserm Herzogthum Livland allezeit ge
le is te t  und bewiesen,  a ls  auch in  Bet rachtung der  Be
förderung des Justizwesens, damit die Landgerichte 
in bemeldeter Provinz um so viel besser mit gu
ten und qua l i f i c i r ten  Personen versehen werden 
mögen,  und we i l  e ines jeden Capac i tä t  und Ge
schicklichkeit den Orten denenselben am besten be
kannt sein kann, vergönnt und überlassen haben, so 
wie auch, kraft dieses, obbemeldeter Ritterschaft und Adel 
gönnen und überlassen, die Macht Und Erlanbniß, daß 
sie, wenn und so oft einige Dienste bei denen Landgerich
ten daselbsten vacant werden, dazu zwei Personen unter
tän igs t  zu  präsent i ren und vorzusch lagen,  aus  welchen 
nachmals Wir, oder in Unserm Namen Unser Ge-
nera l -Gouverneur  in  L iv land e inen dazu zu verord
nen und zu constituiren hat. 

„Zu desto mehrer Urkund, daß dieses sowohl jetzo 
a ls  in  künf t igen Ze i ten fes t  und unverbrüch l ich  
ohne einiger Minderung oder Hinderniß gehal
ten werden soll, haben wir dieses mit Unserer ei
genen Hand unterschrieben und mit Unserm Secret 
bekräftiget. Datum Stockholm, den 6. 1675. 

a r o I u s. 
(I.. 8.) 

Jonas Klingstedt." 
Man sieht: weder die Verordnung von 1648 noch das 

Privilegium von. 1675 enthält auch nur den mindesten An
haltspunkt für die ebenso triviale wie falsche Vorstellung, als 
beruhe das Präsenta t ionsrecht  darauf ,  daß der  Rechtsuchende 
im Ger ich te  ver t re ten se in  müsse,  oder  daß „ jeder  nur  
durch Seinesgleichen gerichtet werden konnte" oder 
gar  daß dami t  „Wächter  besonderer  S tandes in teres
sen" haben eingesetzt werden sollen. Solcher Vorstellung 
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konnte man sich Wohl allenfalls zu dem Befürworter eines 
Ger ich tshofes  von lau ter  Käufern  um das Recht  der  
Verkäufer, resp. inappelabel, zu finden (vgl. das oben 
aä voeem „Handelsgericht" Gesagte) versehen: die in 
Betracht kommenden Rechtsquellen wissen davon ebensowenig, 
als die Geschichte mindestens der letzten 300 Jahre. So we
nig hat in Livland „jeder nur durch Seinesgleichen gerichtet 
werden" können, daß keineswegs etwa nur über den Nicht
adeligen von dem Land- und Hofgerichte Recht gesprochen 
wurde und wird, sondern auch seinerseits der Edelmann in 
Strafsachen dem Rigascheu Burggräflichen Gerichte solange 
dasselbe bestand, unterlag und in Sachen seines städtischen 
Grundbesitzes noch fortwährend, und ohne darau Anstoß zu 
nehmen, dem Magistrate der kleinsten Stadt unterliegt! Nicht 
zu gedenken, daß das Livländische Hofgericht selbst während 
der 204 ersten Jahre seines Bestehens (1630—1834) unter 
13—14 Mitgliedern nnr drei (die Hosgerichtslandräthe) zahlte, 
deren Anstellung, und zwar uur indirekt, von ritterschastlicher 
Präsentation abhängig war, während die Anstellung der übri
gen 10 — 11 Mitglieder auf directer Ernennung durch die 
Staatsregierung und weiterhin zum Theil auf collegialifcher 
Cooptation beruhte. 

Vielmehr war es das rege Gefühl der Monarchen 
für die ihnen erwiesene Treue der Ritterschaft, war es ihre 
helle Einsicht, daß, — zumal in einem großen und man
nigfaltig zusammengesetzten Reiche und da auch der absoluteste 
Monarch wohl kaum ohne alle Präsentation einen Richter er
nennen dür f te ,  — die  r i t te rschast l i che resp.  s tädt ische 
Präsentation bessere Bürgschaften für wohlqualisieirte Richter 
b ie te ,  a ls  i rgend e ine andere,  insbesondere aber  a ls  d ie  büreau-
kratische, — jenes Gefühl und diese Einsicht waren die Quelle 
deS Entschlusses jener Monarchen das Präsentationsrecht wie 
tatsächlich geschehen, einzuräumen. 

Auch ist der Schluß, daß wenn jemals der Monarch an 
jenem Gefühle, jener Einsicht irre werden sollte, er besser thue, 
jene Einräumung gänzlich wegsallen zu lassen, und die Verant, 
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wortung für die Güte des Richterpersouals fortan mit seiner denn 
doch eiuigermaaßen nrtheilöfähigen Bnreaukratie zu theilen, als 
sie aus die Bauern auszudehnen, welche trotz aller Fortschritte, 
d ie  s ie  gemacht  haben,  kaum wissen dürs ten,  was zu 
einem Collegialrichter gehört und welche Personen sür das Amt 
eines solchen disponibel sind, — dieser Schluß, sage ich, ist nicht 
der Schluß dieses oder jenes „Heißsporns," sondern vielmehr des 
nüchternen und wahrheitsliebenden Landstandes, welcher nie wagen 
wi rd ,  se i  es  d i rec t  durch Rath ,  se i  eS  ind i rec t  durch M i tw i r 
kung, seinen Monarchen in der Vorstellung zu bestärken, als 
Milden die Bürgschaften des Präsentationsrechts für Ermittelung 
möglichst gnter Richter in geradem Verhältnisse zu dem Ingre
diens an Urteilslosigkeit, welches man dem präsentirenden 
Körper direct oder indirect glaube beimischen zu müssen! 

Durch nichts aber verscherzen beralhende Stände ihre Hobe 
Prärogative sicherer, als wenn sie ihren Rath oder ihre Mitwir
kung n ich t  e inr ich ten nach der  Wahrhe i t ,  sondern nach dem,  
was v ie l le ich t  e ine augenbl ick l iche Guust  und i rgend 
welche,  dadurch bed ingte  augenbl ick l iche Er fo lge ver 
spr ich t .  

Dem mag übrigens sein wie ihm wolle: die Kapitulationen 
baltischer Ritterschaften und Städte im Jahre 1710 besiegelten — 
wahrlich nickt das BevölkernngSgrnppenvertretnngssvsteni unseres 
Autors, sondern jene würdigeren Grundlagen des jus pi-aesen-
tauäi ^ustitiarios und giebt es kaum eine unberechtigtere Coquet-
terie, als weun unser Autor seine BevölkernngSgruppenvettretungs-
Visionen glaubt mit einem Satze ans dem 6. Accordpunkte der 
Livländischen Ritterschaft vom 29. Juni 1710 herausputzen zu 
dürseu. 

Nichts, sürwahr, ist gemein zwischen jenem ehrwürdigen Satze 
und dem Gegenstände dieser seiner modernen Verwendung! 

Mit Bestätigung des 5. nnd 6. Accordpunktes war vielmehr 
das ritterschastliche Präsentationsrecht, wie wir es vorhin urkund
lich kennen gelernt haben, Implieite mitbestätigt, und auch vom 
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Präsentationsrechte spricht somit Peter der Große, wenn er in 
der General - Konfirmation vom 30. September 1710*) sagt: 

. . . Also haben Wir in Gnädigster Constderation, daß 
d ie  R i t te r -  nnd Landschaf t  des Für  st  en tHumes L iv land 
vorigen Herrschaften zu deren großen Nutze» uud zu 
ihrem eigenen immerwährenden Nachruhm jederzeit unver
drossene treue und rechtschaffene Dienste erwiesen, Uns und 
Miseren rechtmäßigen Erbfolgern auch solche bei aller Ge
legenheit zu leisten, und die Pflicht getreuer Unterthanen 
allemal redlich in Acht zu nehmen vermöge oberwähnten 
Eides,  get reu l ich  ange lobet ,  vor  rechtmäßig  uud b i l l ig  
geurtheilet, deroselben in diesem ihrem demüthigsten und 
billigen Ansuchen in Kaiserlicher Huld und Gnade mil-
diglich zu fugen, damit dadurch" — (uehmlich durch Bestä
tigung der Rechte, Statuten, Freiheiten, Gerechtigkeiten 
n. s. w.) — „die Ritter- und Landschaft vor sich und 
ihre  Poster i tä t  so lchergesta l t  sov ie l  mehr  an imi re t  
und augefrischet werde, ihre beschworene nnterthänige 
Treue mit unverdrossenen rechtschaffenen Diensten, auch nach 
Ersorderuug der Zeiten mit Bluth und Leben (u «xvLmo 
ii A'ttvo'roAi. eiZ0ii»ii>) zu bestärken." 

Dieses so begründete System, wenn auch vielleicht nicht 
vollkommen, hat — mit alleiniger Ausnahme der 13jährigen 
StatthalterschastSversassnug (1783—1796) — die livländische Justiz 
während der Regierungszeit der zehn ersten russischen Kaiser, 
welche über Livland herrschten, getragen. Wenn ich hier zunächst von 
Livland spriche, so geschieht es nicht nur deswegen/ weil mir als Liv-
länder, die Vorzüge und die Schwächen des vaterländischen Sv-
stems näher liegen, als die der Nachbarprovinzen, sondern auch 
weil das justiziäre Präsentationsrecht der Livländischen Ritterschaft 
gewiffermaaßen zwischen dem stärker bedingten Wahlrechte der 

') Vergl. C. Schirren, die Capitulationen der livl. Ritter- und Land

schaften und der Stadt Riga u. s. w. p. 47 flg. 
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kurländischen und dem unbedingten der ebstländischen Ritterschaft*) 
die Mitte hält. 

Die einzige Modifikation, welche dieses Präsentationsrecht 
seit Peters des Großen so wohlbegründeter Bestätigung 
desse lben b is  h ierzu er fahren hat ,  war  — eine namhaf te  
Erweiterung desselben durch den unvergeßlichen Kaiser 
Nikolaus im Jahre 1834. 

Mittelst Ukases vom 11. November 1834 nämlich ward 
zwar die Gesammtzahl der Hofgerichtsglieder von 13 auf 8, 
uud aus solchen Anlaß auch die Zahl der Hosgerichts-Land-
räthe von 3 auf 2 redueirt. Dagegen aber verzichtete Kaiser 
Nikolaus auf die directe Eruennuug des Präfidenten und 
Nieepräs identen,  we lche be ide se i tdem auf  Grund lage r i t te r -
schaftlicher Präseutation vom Kaiser bestätigt werden nnd be
gnügte sich die Staatsregierung seitdem mit direeter Ernennung 
zweier Rät he. Das bisherige Evokationsrecht des Hofgerichts 
hinsichtlich der Hosgerichtslandräthe uud der Assessore machte der 
directen Wahl und Präsentation derselben durch die Livländische und 
Oeselsche Ritterschaft Platz, und was auch die zahlreichen Be-
mäkeler dieses erweiterten Präsentations-Systems gegen dasselbe 
vorbringen mögen: nimmer doch werden sie wagen etwaige 
Mängel des Livländischen Hofgerichtes, wie es seit 1834 sich 
entwicke l t  ha t ,  mi t  den jen igen auf  dem Boden the i ls  der  eo l -
leg ia l ischen Eoopta t ion ,  the i ls  der  d i rec ten Ernennung 
durch die Staatsregierung erwachsenen Zuständen in irgend 
welche Vergleichung zu stellen, welche das Hofgericht von 1814 
—1824 beherrscht haben und zu deren Ausfegung es eines Man
nes bedur f te ,  w ie  der  Landrath  Ne inho ld  Johann Ludwig  
Samson von Himmelstiern, 1824 freilich auch, nach der 
damaligen Hofgerichtsverfassung, ohne ritterschaftliche Präsen

*) Wer auf positive und wahrhast fruchtbare Weise mit den verfassungS-

mäßigen Grundlagen der ehstländischen Justiz bekannt werden will, der lese deS 

v e r s t o r b e n e u  v r .  C -  I -  P a  u c k e r  v o r z ü g l i c h e  k l e i n e  S c h r i f t :  „ D a S  e h s t l ä n -

dische LandrathS-Colleg ium und Oberlandgericht." Ein rechtge-

schichtliches Bild. Reval, 1855. 
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tation zum Vicepräsidenten ernannt, aber ritterschaftlich 
designirt durch vorangegangenen zwei und zwanzigjährigen 
auf ritterschaftlicher Wahl und Präsentation beruhenden, und 
rittersch astlich approbirt durch theils gleichzeitigen, theils 
nachfolgenden ein uud dreißigjährigen, ebenfalls auf ritterschast-
licher Präsentation beruhenden Dienst im Landesstaate und in 
der Landesjustiz. 

Das ist die wirkliche, nicht irgend einer Lieblingstheorie 
zu Gefallen zugestutzte, sondern wenn auch nur für unser flüch
tiges Geschlecht flüchtig fkizzirte, urkundliche Geschichte des 
Präsentationsrechtes der Livländischen Ritterschaft hinsichtlich 
der Collegialgerichte erster und zweiter Instanz; eine Skizze, 
welche beiweist, daß es einfach geschichtswidrig ist, wenn hin 
und wieder behauptet werden will, mit zunehmender „Civi-
lisation" schwinde das ständische Präsentationsrecht und weiche 
dem directen Ernennungsrechte der Staatsregierung. 

Diese Behauptung mögeu wir getrost Denjenigen überlassen, 
welche zugleich auch „logische Konsequenz" und jetztzeitlichen 
Muth geuug habe«, zu folgern: er^o hat die „Civilisation" mit 
Zerstörung jener Zustände von 1814—1824 einen Rück chritt ge
macht, und serner: ei^o sei es nur als ein Beweis mangelnder 
„(Zivilisation" anzusehen, wenn das ehstländische Oberlandge
richt, welches seit 700 Jahren, ohne alle büreankratische nnd 
staatsregierungsmaßige Mitwirkung oder Approbirnng aus der 
Hand der ehstländischen Ritterschaft — also einseitig aus der Hand 
nur eines Standes — hervorgeht, kein Seiteustück zu dem liv
ländischen liaut-Avüt von 1814—1824 auszuweisen hat. 

Ich weiß wohl, wie mißlich es ist, einzelne Mißbräuche in 
ihrer Herkunft und Bedeutung allzusehr zu generalisiren. Aber 
die ausgleichende Gerechtigkeit fordert denn doch, in einer 
Zeit, wo die superkluge Verunglimpfung der ererbten vater
ländischen Institutionen Trumpf ist, dem ebenso naiven als 
weltklugen „uon mi rieorcio" gewisser Leute kulturgeschichtlich 
zu Hülfe zu kommen. 

Wenden wir uns nun, nach dieser historischen Episode zu 
Unseren tr a e iru n g sweise „ebenbürtig" gewordenen Mitwählern 
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der Zukunft noch einmal zurück, und fragen uns: ist denn der 
Vorwurf „den numerisch bedeutendsten und in der Entwicke-
lung unseres Landes entschieden gewichtigen Banerstand 
vollständig ignorirt" — „gar nicht berücksichtigt" zu 
haben, nicht in der That ein niederschmetternder? Gewiß, und 
um so mehr, als ohne Zweifel nicht nur uuser Land „so ist," 
daß es eines Bauernstandes bedarf; gewiß niederschmetternd, 
wofern nur treffend! Ob aber auch treffeud? Nun ich dächte, 
die Nutzanwendung auf Weib und Kind dürfte vielleicht 
schon anschaulich gemacht haben, daß eine Bevölkerungsgruppe, 
„in der EntWickelung unseres," wie jedes „Landes entschieden 
gewichtig sein" und es gleichwohl ein grober Fehl- oder Trug
schluß einer vermeintlichen „Logik" sein kann, sie schon um 
solcher objectiver Gewichtigkeit willen für ein subjeetiv geeig
netes Organ zur Ermittelung der tauglichsten Mitglieder rechts
gelehrter Collegialgerichte erster und zweiter Instanz auszuge
ben und zu empfehlen; von der leichtfertigen Gehässigkeit nicht 
zu reden, welche darin liegt, solche Leser, welche die Culturzu-
stände der Ostseeprovinzen nicht aus eigener Anschauung besser 
kennen, als unser Autor sie kennen zu lehren im Stande ist, 
mit jenen emphatischen Allgemeinheiten von „gar nicht berück
sichtigen" — „vollständig ignoriren" — „wann und wo" — 
u. dgl. m. zu dem Glauben zu verleiten, als mißgönnten die 
Vertreter aller derjenigen „Combinationen," von welchen sich 
unser Autor in tugendhaftem Unwillen „abwendet," uuseren 
armen Bauern alle Theilnahme an „höherer Gesittung," alles 
„Verständniß der allgemeinen Landesinteressen." 

„Wann uud wo soll denn mit unseren Bauern der Ansang 
gemacht," — „wodurch allein kann die Kluft, die zwischen den 
sogenannten gebildeten Ständen und den Bauern besteht, aus-

Es bleibe einer spätem Gelegenheit vorbehalten, den für manchen min

d e r  E i n g e w e i h t e n  g e w i ß  p i q u a n t e n  N a c h w e i s  z u  l i e f e r n ,  d a ß  e i g e n t l i c h  a l l e  d r e i  

„Combinationen," welche unser Autor bespricht (p. 231 flg) Improvisationen 

e i n e s  u n d  d e s s e l b e n  „ v o n  d e m  B e r u f e  u n s e r e r  Z e i t  z u r  G e s e t z 

g e b u n g "  g a n z  b e s o n d e r s  h o c h  d e n k e n d e n  u n d  ä u ß e r s t  v e r s a t i l e n  

KopseS find, nur unter verschiedenen äußeren Conjuncturen ausgestellt! 

4 



— 50 — 

gefüllt werden/' — so ruft unser Autor (p. 237 flg.) fragend 
aus, als ob noch nie, noch nirgends „mit uuseren Bauern der 
Anfang gemacht," als ob noch nichts geschehen wäre, wodurch 
jene „Kluft" wenn auch nicht gefüllt — denn das ist ein ab-
stractes Unding — aber doch minder klaffend gemacht werden 
kann: nie, nirgends uud nichts, bevor uufer Autor fammt den 
Autoren und Fautoren seiner Lieblings-Wahlmethoden-Combi-
nation den großen Columbuswurf ausführten — auf gedul
digem Papiere! 

„Wann und wo?"  — Vor  101 Jahren durch d ie  per 
sön l ich  berecht ig te  In i t ia t ive  des Landraths  Kar l  Fr iedr ich  
Baron Schoultz'vou Ascheraden (1764), welcher nur da
mit das moralische Maaß seiner Berechtigung zum Schaden 
für die gute Sache überschritt, daß er sich der Vervielfältigung 
seines Bauernrechtes durch den Druck nicht enthalten mochte, 
und dadurch dem,subjeetiv unverdienten, aber objectiv erklär
lichen Vorwurfe uuterlag, seinem eigenen Stande gegenüber 

. agitatorisch und die politisch freie Initiative der Livlän
dischen Ritterschaft schwer compromittirend zu Werke ge
gangen zu sein. 

Ferner vor 100 Jahren durch die Livläudische Ritterschaft") 
auf  d ie jen ige Anregung des Genera l -Gouverneurs  Browne,  
welcher Karl Friedrich Schoultz so gerne seine Ritterschaft 
hätte zuvorkommen sehen (1765). 

Und „wodurch?"  Durch Gewähr le is tung der  E igen
thumsfähigkeit, einer gesicherten Bodennutzung und des gegen 
den Leibherrn geltenden Klagerechtes des bis dahin unbedingt 
Leibeigenen. 

„Wann und wo?"  Vor  62 Jahren durch d ie  L iv -
ländische Ritterschaft, als sie auf dem mit Recht berühmten 
Landtage von 1803 das schon 1798 vervo l lkommnete Schou l tz -
sche System (denn die Propofitionen des General-Gouverneurs 
Browne waren im Wesentlichen nichts als die eiligst ange-

') Der Leser gestatte auch hier dem Livländer, vorzugsweise die livläudische 
Entwickelung als Specimen dessen aufzuführen, was mit localen Abwandelungen 
auch in den Schwesterprovinzen in analoger Weise sich vollzogen hat. 
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^ eigneten und ausgesponnenen Gedanken des Alten von 
Ascheraden) noch weiter entwickelte. 

Und „wodurch?"  — Indem sie  jenes System,  um das 
Institut der ans eigener Wah^l der Bauergemeinden be
ruhenden Gemeinde-- und der Kirchspielsgerichte, wie 
um das dein fortan nur noch sehr uueigentlich so genannten 
„Leibeigenen" verliehene Recht Grundeigenthum zu er
werben erweiterte, zugleich den ebenso mühevollen als kostspie
ligen Grund legend zu einer neuen Katastrirung des Landes, 
behufs Regulirung des Verhältnisses des von den Bauern ge
nutzten Bodens zu dem von ihm dafür dem Eigentümer zu 
Leistenden; eine Arbeit, deren vollständige Durchführung bis 
zu den f. g. „allendlichen Wackenbüchern" volle drei Lustren 
dauerte und sich bis in die nächste bäuerliche Entwickelungs-
periode hinein erstreckte. 

„Wann und wo?"  — Vor  47 Jahren auf  dem zwei ten 
Landtage des Jahres 1818. 

Und „wodurch?"  — Indem die  L iv länd ische Ri t te rschaf t  
nicht sowohl die Leibeigenschaft aufhob, deun die existirte tat
sächlich schon seit 1803 nicht mehr, als vielmehr jetzt that, 
was zu thun ih r  1803 höhern Or ts  verboten worden 
war ,  nehml ich  d ie ,  d ie  Scho l lenps l ich t igke i t  au fhebende Fre i 
zügigkeit einstimmig gut hieß, den Grund zu einer systema
tischen Landvolks-Schule legte, wie nicht minder das Sy
stem der Selbstverwaltung der Bauergemeinden") und 
überdies das active Wahlrecht der Letztern in Bezug auf 
die bäuerlichen Gerichtsbehörden dadurch erweiterte, daß sie zu 
bäuer l ich  gewähl ten K i rchsp ie lsger ich tsbe is i tzern  auch 
noch in  den neucre i r ten Kre isger ich ten bäuer l ich  gewähl te  
Kreisgerichtsbeisitzer hinzufügte, anderer gesetzlicher Schran-

*) An der Selbstverwaltung der kirchlichen Gemeinde betheiligten sich die 

livl. Bauern durch daS Organ s. g. „Kirchenvormünder" schon früher in 

einem Maaße, welches der Usus und eine billige Berücksichtigung bäuerlicher 

Wünsche seitens der Gutsbesitzer, namentlich bei Gelegenheit der Predigerwahlen, 

weit über das durch den Buchstaben des Gesetzes Vorgesehene hinaus erwei
tert hatte. 

< " 4* 
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fen gegen die Willkür, z. B. Beschränkung des Rechtes der 
Hauszucht auf nur 16 Ruthenhiebe u. dgl. m. nicht zu ge
denken. 

„Wann und wo?"  — Auf  zah l re ichen während der  
letzten 24 Jahre abgehaltenen Landtagen und Generalver
sammlungen des Creditvereins. 

Und „wodurch?"  - -  Durch a l le  d ie  zah l re ichen in  d ie
sem Zeiträume gemachten mehr oder weniger geluugeuen Ver
suche, die großen Principien von 1803 (möglichste mit dem^ 
Eigenthumsrechte verträgliche Sicherung der bäuerlichen Boden
nutzung) und von 1818 (Freizügigkeit) theils einseitig fortzu
entwickeln, theils miteinander zn verknüpfen, nächstdem aber 
nach der materiellen Seite hin, durch Gründung von bäuer
lichen Credit-Jnstituten, zur Beförderung bäuerlichen Grnnd-
eigenthum-Erwerbes, anfangs in der Gestalt der s. g. „Bauer
rentenbank," später in zweckmäßigerer Weise, durch Vermitte-
lung des Creditvereines; nach der ideellen Seite durch Erwei
terung des Nolksfchulplaues und einheitliche Organisation des 
Landvolk-Schulwesens unter Leitung einer eigenen Oberland-
schulbehörde. 

Manchen wundert vielleicht, daß ich hier nicht auch die 
livläudische „Frohnabolitions-Ordnung" von 1849 nnd die 
gleichfalls auf der Gesetzgebung dieses Jahres beruhende, — 
nach der Vorstellungsweise unseres Autors „ebenbürtig" machende 
— „Traeiruug der Demarkationslinie" — als Mittel zur Be
förderung „höherer Gesittung" und Ausebenung der erwähnten 
„Kluft" aufgezählt habe. — Ich kenne die außerordentliche, 
hin und wieder an Götzendienst grenzende Bewunderung, welche 
diesen beiden Artikeln (nehmlich „Frohnabolitions-Ordnung" 
und „Demarcationslinie" vom Jahre 1849) von derjenigen 
Gattung Politiker gezollt wird, zu welcher uyser Autor gehört! 
Ich habe aber nichtsdestoweniger und mit vollem Bewußtsein 
jene Aufzählung unterlassen, uud zwar der Frohnabolitions-
Ordnung, weil sie handgreiflich einen ihrem Zwecke entgegen
gesetzten Erfolg gehabt hat, indem Kurland und Ehstland, wo 
der Uebergang von der Frohne zur Geldpacht theils mehr, 
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theils länger der freien Übereinkunft der Interessenten über
lassen worden ist, ohne Frohnabilitions-Ordnung die Frohne 
sowohl rascher als auch umfassender abolirt haben, als Livland 
mit einer solchen. Unwillkürlich erinnern diese Resultate an 
jenen bekannten Ausspruch der Kaiserin Katharina II. in 
ihrer Instruction für die Gesetzcommission: Amis ne kaisons 
l'ien mieux guo ee rwus tiiisons librement.^ 

Was aber vollends die „Tracirung der Demarcations-
linie" betrifft, so leuchtet es schon von vorne herein ein, daß 
eine Scheidelinie eher dazu angethan erscheint, eine Klust, 
die schon da ist, zu befestigen, ja, wo noch keine da war, eine 
zu schaffen, als die vorhandene zu füllen. Es läßt sich daher 
v ie l le ich t  Hof fen,  daß — wenn nnr  ers t  d ie ,  in  gewissen 
Kre isen so t ie f  erschüt ter ten e lementaren Rechtsbe
gr i f fe  von der  He i l igke i t  des E igenthums s ich w ieder  
werden befestigt haben — man zu der Einsicht fortschreiten 
werde, es gebe zweckmäßigere Mittel, Kluften zu füllen und 
Gegensätze zu  verwischen,  a ls  — „Trac i rung der  Demar
kat ions l in ie . "  

Nun giebt es freilich außerhalb dieser im Großen und 
Ganzen stetig fortschreitenden gesetzgeberischen Thätigkeit zur 
Förderung „höherer Gesittuug" des Bauernstandes, wie sie fast 
aussch l ieß l ich  der  ge is t igen Bewegung in  der  „numer isch"  so 
überaus unbedeutenden höher gebildeten deutschen Bevölkerung 
der  Ostseeprov iuzen entsprungen is t ,  noch e inen sehr  re ichen Sto f f  
zur  Beantwor tung jener  so gespre iz ten „Wann 's"  nnd „Wo's"  
und „Wodurch's" unseres Autors; wenn man nehmlich aualvsiren 
und darlegen wollte nnd könnte, was in demjenigen concreten Leben 
der Ostseeproviuzen, das sich der gesetzgeberischen Maaßregelnng 
mehr oder weniger, ja, größtentheils durchaus entzieht, geschehen 
ist und mehr uud mehr geschieht, um in Kirche, Gesellschaft nnd 
Staat das Landvolk mehr nnd mehr zu demjenigen Maaße von 
Bilduug Heranznheben, dessen es einerseits so würdig als fähig 
und bedürftig ist, welches aber andererseits wohl nie, weder hier 
noch auderwärts, aufhören wird, ein relativ beschränktes zu sein. 
Ich überlasse jedoch diese Darlegung Anderen, welche dann aber 
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auch diejenigen Momente zu regiftriren habeu werden, welche 
ganz besonders  während der  le tz ten 20 Jahre  e iner  ge
sunden in te l lek tue l len  und mora l ischen und somi t  ind i 
rec t  auch öconomischen und po l i t i schen Entwicke lung so 
überaus störend in den Weg getreten sind. Ich kehre vielmehr 
zu meinem nächsten Thema zurück, um nachzuweisen, daß — 
wenn auch gewiß nicht leicht ein wahrheitsliebender Kenner der 
dermaligen Entwickelungöstufe unseres Bauernstandes sich zu der 
Behauptung versteigen dürste, als köunte dnrch Zuziehung des
selben zu direkter oder indirekter Wahl der Mitglieder unserer 
Collegialgerichte erster und zweiter Instanz die Bürgschaft für 
AuSmittelung möglichst geeigneter Nichter einen Zuwachs erfahren, 
— hinwiederum nichts leichter ist, als der Nachweis, daß — 
wie d ie  b isher ige Gesetzgebung den Antbe i l  der  Bauern an 
dem Wahlrechte hinsichtlich der bäuerliche« Richter seit mehr 
als 60 Jahren nach Maßgabe ihrer zunehmenden geistigen Reise 
stetig zu erweitern bedacht gewesen ist, so gerade dasjenige Sy
stem einer baltischen Gerichtsverfassuug, welches unser Autor mit 
einer Dreistigkeit, welche vielleicht nur von seiner Unkenntniß der 
einschlägigen Daten und Verhältnisse übertroffen wird, beschuldigt, 
daß eS „den drittel» Stand" (jenen nenersnndenen „tiers-Htat,") 
in seinen „Kombinationen" gar nicht berücksichtigt, die nam
haftesten und gewiß nach Maaßgabe der wirklichen Reife uud 
Urteilsfähigkeit des Landvolks nicht ohne die ernstesten Gefahren 
für  d ie  Landes jus t iz  zu  überschre i tenden neuen Erwei terungen 
des aktiven Wahlrechts der Banecn befürwortet. Bisher 
uehmlich bewählte der Bauer nur drei und zwar ausschließlich 
für  Banersachen best immte Ger ich tsbehörden:  daö Gemeinde
ger ich t  (unter  gutsher r l i cher  Bestä t igung) ,  daö K i rchsp ie lSge-
r ich t  uud das Kre isger ich t .  

Da nun, um der durchgängigen Herstellnng des Zweiin
stanzensystems willen, das Kreisgericht in der in Rede stehen
den Kombination so gut, wie iu jeder andern, auch in der, von 
unserem Autor so lebhaft befürworteten, wegsallen mußte, so blie
ben den Bauern innerhalb der specisischen Bauergerichtsbehörden 
allerdings nur das Kirchspielsgericht und das Gemeindegericht zu 
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bewäblen übrig. Während aber seine Wahl der Gemeiudege-
richtSglieder bisher der Bestätigung dnrch den Gutsherrn unter
lag, soll nach dem, von unserm Autor bemäkelten Systeme, deren 
Bestätigung fortan dem Kirchspielsgerichte zustehen, nnd während 
bisher der Bauer nur die Kirchspielsgerichtsbeisitzer zu wähleu 
hatte, soll er mich eben diesem Systeme, fortan an der Wahl der 
Kirchspielsrichter sich niitbetheiligen, nnd zwar gemeindeweise dem 
großen Grundbesitze gegenüber in paritätischem Verhältnisse. 

Diese Betheilignng der Baueru au der Wahl des Kirch-
spielörichterS gewinnt noch gar sehr an Bedeutung und involvirt 
geradezu eiue Zulassung der Bauern zu der Wahl von nicbt spe-
cifischen Bauerrichtern, dnrch den Umstand, daß der Kirchsviels-
richter nach dem in Rede stehenden Systeme nicht nnr Präses 
des KirchlpielSgerichts als bäuerlicher Berufungsinstanz ist, son
dern zugleich auch Einzelrichter im allen sowohl civil- als straf
rechtlichen, beiläufig ihrem Belange nach ziemlich hoch gegriffenen 
Bagatell-Sachen aller Stände, während gleichzeitig den Bauern 
auch sogar eiu Antheil au der Bewählung der einzelrichterlichen 
Berufungsinstanz zugedacht erscheint, so daß, nach dem in Rede 
steheuden Systeme die Bauern, statt nach dem bisherigen Gesetze 
nnr  d re i  Bauerger ich tSbehördeu for tau v ie r  Ger ich tsbehör
de« bewahlen so l len ,  von welchen zwei  den ganzeu spec i f isch 
bäuer l ichen,  zwei  andere den gauzen,  fü r  a l le  Stande be
stimmten bagatellgerichtlichen Instanzenzug repräsentiren. 

Die dnrch den Charakter der Bagatellsache bedingte relative 
Faßl ichke i t  der  Bernfs tha i igke i t ,  nament l ich  des E iuze l r ich ters ,  
für den Bauern, sowie der Umstand, daß in der Regel der Ein
zelrichter, aus der Zahl solcher Personen genommen werden 
dürs te ,  we lche s ich  se iner  no twendig  beschränkten Per foua l - -
kenntniß, nicht allzusehr entzieht, ließ diese namhafte Erweite
rung um so statthafter erscheinen, als ja doch unleugbar der 
Bauer durchschnittlich an Mündigkeit zugenommen hat; nnr frei
lich nicht bis zn dem Grade, welchen nnser Autor mit „Traci-
ruug der Demarcationslinie" flugs hervorgezaubert wahut. 

Jedeufalls aber hätte unser Autor wohlgethan, sich der 
Aenßernng zu enthalten, als sei irgend Jemand im Lande ge- -
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sonnen (x. 238) „alle übrige Entwicklung außerhalb 
der Schule ausstreichen zu wollen," und somit auch wohl-
gethan, nicht kurzweg Dinge zu leugnen, deren Existenz dar-

' unter weniger leiden dürfte, als sein Credit. Doch der ist ja 
am Ende Jedermanns eigene Sorge. 

In dem Zerwürfnisse mit der Wirklichkeit der Dinge und 
mit sich selbst, welches wir nun schon hinlänglich kennen zu 
lernen Gelegenheit hatten, beharret übrigens unser Autor bis 
ans Ende. 

In erster Beziehung erwähne ich nur der außerordentli
chen Selbstgefälligkeit, mit welcher er seine und seines Gleichen 
Befähigung, „Form und Wesen auseinander zu halten" dem 
Unvermögen seiner „principiellen Gegner," den „Kern der 
Sache"  anders  a ls  „ in  der  b isher igen,  längst  schon 
mürbe gewordenen Schale" sich zu denken, gegenüberstellt 
(x. 241 flg.). Versteht etwa unser Autor, wie es fast den An
schein hat, untes der „bisherigen...... Schale" das s. g. 
„S tuh lsys tem?"  Dann wäre es doch mehr  a ls  sonderbar ,  
ein System, welches erst seit drei Jahren auf verschiedener 
Herren Papiere ,  uud 'nur  dor t ,  ex is t i r t ,  a ls  e in  b isher iges 
zu bezeichnen"). 

*) Bis zu welchem Grade unser Autor in Sachen ständischer, zumal ritter-

schaftlicher Anschauungen Fremdling ist, mag folgende Stelle aus einem ritter

s c h a f t l i c h e n  A k t e n s t ü c k e  b e w e i s e n ,  w e l c h e s  a u f  d u r c h a u s  l o y a l e  W e i s e  a u c h  

in außerritterschaftlichen Kreiseu kürzlich hat bekannt werden können: „Welche 

R i t t e r s c h a f t  o d e r  w e l c h e  S t a d t  h ä t t e  d e n n  g l e i c h s a m  e i n e n  R e c h t s a n s p r u c h  

auf diejenige judiciäre Gestaltung, welche seit noch nicht drei Jahreu unter dem 

w a h r l i c h  b e i n a h  z u r  b l u t i g e n  S a t y r e  g e w o r d e n e n  S c h l a g w o r t e  f ü r  d i e  J u s t i z .  

reform: .„Vereinigung von Land und Stadt"" die Runde der baltischen Lande 

gemacht hat? Ist eS denn schon gänzlich dem Gedächtnisse und Bewußtsein 

entschwunden, daß der Zweck der Justizreform eben die — Reform, d. h. die 

Verbesserung der Justiz war; daß Vagegen die f. g. „Vereinigung von Land 

und Stadt" wenigstens eingestandenermaaßen, nie ein Mehreres oder An

d e r e s  h a t  f e i n  k ö n n e n  n o c h  s o l l e n ,  a l s  e i n  a l l e r e r s t  i n  b e n  e r s t e n  O k t o b e r '  

tagen deK Jahres 1862 hier in Riga ersonn eneö Mittel zur Er

reichung jenes Zweckes, nimmer aber Selbstzweck? Freilich haben seitdem alle 

Stände dieses Mittels sich zu bedienen versucht, und dasselbe verschiedentlich ab

gewandelt. weil sie glaubten, auf diesem Wege die Justizrefocm am Leichtesten 

zu nalifiren, und nebenbei auch noch politische Annäherung zu erzielen. Aber 
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Oder versteht er unter der „bisherigen Schale" das auf 
jener monarchischen Vertrauensbasis beruhende Wahlrecht 
der Ritterschaften und Städte? Dann müßte oder könnte er 
doch wissen, daß seine „principiellen Gegner" mindestens drei 
verschiedene Formen desselben in Anregung gebracht haben, 
von deren jeder sie glauben, daß sie das Wesen unbeeinträchtigt 
lasse. Welchen Sinn aber könnte es haben, ein Wesen das 
drei Formen annehmen kann als „Schale," eine der Formen 
aber etwa als „Kern" anzusprechen? 

Oder soll etwa gar zwischen unseres Autors Bevölke-
rungsgruppenvertretungs-Wahlsystem, das er höchst abusive 
„Wahl recht "  nennt ,  und jenem vö l l ig  heterogenen au f  der  
monarch ischen Ver t rauensbas is  beruhenden ver fas
sungsmäßigen Wahlrechte ein Verhältniß stattfinden, dem 
zwischen „Form und Wesen" analog? Welches von beiden 
grundverschiedenen Dingen sott dann aber die Rolle des We
sens spielen, welches die der Form? 

Gern überlasse ich es unserm Autor und den Geistern 
die ihn begreifen, diesen, nach meinen Begriffen, wahren Rat
tenkönig von unbegreiflichen Phrasen auseinander- und dann 
hinunterzuschlingen. Gesegnete Mahlzeit! 

In Beziehung auf das Zerwürfniß unseres Autors mit 
sich selbst aber, übertrifft er, wo möglich, sich selbst, indem er 
in  der  Sch lußphrase se ines P la idoyers  fü r  d ie  Bethe i 
l igung der  Bauern an der  Bewählung der  Co l leg ia l -
eben weil diese Art .Vereinigung von Land und Stadt" nur ein versuchtes 

Mittel zur Erreichung des Zweckes einer verbesserten Justiz war, so würden die 

Stände von dem Augenblicke an, da sie erkennen sollten, daß dieser Versuch eiu 

v e r f e h l t e r ,  d i e s e s  M i t t e l  e i n  f a l s c h e s  w a r ,  d a ß  d i e  e i g e n t l i c h e  R e f o r m  d e r  

Justiz (d. h. Einführung der Oefsentlichkeit und Mündlichkeit, die 

accufatorifche Form deö Criminal-ProcesfeS, freierBeweiS und 

d e f i n i t i v e s  U r t h e i l  e r h ö h t e  A n s p r ü c h e  a n  n a c h w e i s l i c h e  R e c h t ö k e n n t n i ß  

der Richter, Lebenölänglichkeit und bessere Besoldung derselben u. 

f. w.) sich vielleicht auf anderm Wege besser und sicherer erzielen läßt, und daß die ge-

h o f f t e , V e r e i n i g u n g " —  v i e l l e i c h t  w e i l a u f d e m  i n a d ä q u a t e n  B o d e n  d e r J u -

stiz, stattaufentfprechendemGebietean gestrebt — vielmehr in arge „Ver

uneinigung" umzuschlagen droht, — von dem Augenblicke solcher Erkenntniß an, wür

den die Stande sich gewiß beeilen, jenen Weg zu verlassen, weil er ein Irrweg war." 
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ger ich te  a ls  das Z ie l  se ines St rebens,  d ie  Erha l tung des 
„hohen GuteS" bezeichnet, „von denjenigen-gerichtet zu wer
den,  d ie  mi t  uns geboren und erzogen s ind,  d ie  den 
gleichen Begriff mit uns von Recht uud Unrecht ge
faßt  haben"  u .  s.  w .  

Nach der „logischen Consequeuz" seines Bevölkeruugs-
gruppenvertretungs-Systems wird der, sei es direct, sei es in
direct von den Bauern gewählte Richter insoweit Vertreter des 
Bauern selbst sein, Ihn also bezeichnet unser Autor als Bru
der in der Gleichheit des Begriffes von Recht und Unrecht. 
Im Allgemeinen könnte man dies, zumal im Sinne einer pa
thetischen Peroraison, hingehn, ja gewissermaßen gelten lassen. 
Aber angesichts alles dessen, was nnser Autor x. 241, 
wenn auch the i lwe ise arg  über t re ibend,  aber  immerh in  gesagt  
hatte: daß „bis auf die jüngste Zeit für jeden Lebenskreis 
e in  anderes Recht  g-a l t ,  e in  e inhe i t l i ches RechtSbewußt-
fein also nicht vorhanden ist?" 

Doch ich vergesse, daß er dies ja in einem andern 
Znsammenhange gesagt hatte, nämlich um zu beweisen, daß 
die Einführung des Schwurgerichts in den Ostseeprovinzen sehr 
mißlich sein dürfte! Und — „Alles hat seine Zeit", sagt der 
weise Salomo: Leugnen des einheitlichen Rechtsbewußt-
seins und Behaupten desselben! Alles hat seine Zeit und 

' seinen Ort. 
Und so hätten wir denn wirklich die Züge zu dem in Ar

beit genommenen Gattungsbilde nachgerade so ziemlich beisam
men. Doch, bald hätte ich das Beste vergessen, gleich 
jenem Portraitmaler welcher über der Freude, sein Bild bald 
fertig zu sehen, jenen einen Schlagschatten oder Lichtpunkt 
aufzusetzen vergäße, der dem Gesichte erst Physiognomie giebt. 

Gegen Ende seines Bauernwahl'-Plaidoyers sx. 237) 
nämlich kann unser Autor denn doch nicht umhin, die Frage 
nach dem innern Berufe unserer Bauern auf ihrer derma
ligen Entwickelnngsstufe zur Wahl von Collegialrichtern wenig
stens zu streifen. Da ist es nun hoch charakteristisch, ja es 
birgt wahrscheinlich den Schlüssel zu seiner ganzen Stellung
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nähme, wenn wir sehen, wie unser Autor diesen politischen 
Gewissens-Scrnpel zu Ruhe zu bringen weiß. 

Der in der baltischen Verfassung der Zukunft wahlbe
rechtigte, wiewohl geistig wahlunfähige Bauer wird ebeu 
„se i tens der  anderen Stände d ie  besten Bera ther  
f inden. "  

Dazu aber „bedarf es keiner besondern Einsicht 
und Bildung; dazu genügt der nicht nur dem Menschen, 
sondern sogar dem Thier einwohnende Instinkt sich dem
jen igen anzusch l ießen,  der  es  w i rk l ich  gu t  mi t  E iuem mein t ! "  

Sagt doch schon Goethe: 

In unseres Busens Reine wogt ein Streben 
Sich e inem höhern re inem unbekannten 
Aus Dankbarke i t  f re iw i l l ig  h inzugeben 
Ent rä thse lnd s ich  den ewig  Ungenannten 
Wir heißen's: fromm sein!" 

Also nur heran, ihr frommen „Thiere,, des neuerfundenen 
„tiers-6tat": zum Skrutininm, an den Ballotirkasten! Seid 
Ihr um den Namen des Candidaten verlegen: der große Un
bekannte, Euer bester Berather, drückt Euch die fertigen 
Wahlzettel in die Hand; Ihr dürft ihn nur in die Urue fal
len lassen: so! — Solltet Ihr aber auch über das richtige 
oder falsche Loch des Ballotirkasteus in Verlegenheit sein, nnn: 
so seht  nur  immer  schar f  h in  auf  den „ewig  Ungenannten, "  
der  es  „w i rk l ich  gut "  mi t  Euch mein t .  Je  nachdem erden 
Daumen hebt oder senkt, werft Ihr den Ball in das linke 
oder in das rechte Loch! 

Sollte aber der „ebenbürtige" — „gemeine Mann" 
(p. 238) weder des Zettels noch des Daumens achten, sollte 
sein sonst „gesunder Instinkt" dennoch „im Stande" sein, sich 
aus längere Zeit und in großem Umfange zu verirren," 
dann „würden d ie  Ver t re ter  der  be iden übr igen Stände .  . . .  
im Stande se in"  —„den E in f luß der  Bauern"  — „vo l l 
s tänd ig  zu para lys i ren! "  
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Dieser interessante Kern unseres „frommen" Wahlpudels 
kann wirklich männiglich in Augenschein genommen werden x>. 
238 Zeile 12 v. u. 

Was aber einmal geschehen kann, das würde wohl auch 
allemal geschehen können! Nnd um eines solchen unwürdigen 
Humbugs willen, mit welchem, ich weiß nicht um welcheu 
Zweckes Witten, ich weiß nicht Wem, Sand in die Augen ge
streut werden soll, dürfte ein Patriot Hand anlegen — wahr
lich nicht an die „Form", nein an das „Wesen" unserer 
Verfassung? 

Doch ich war über den Zweck im Zweifel! Ist es denn 
nicht schon Zweckes genug, die Ritterschaften von dem ihnen 
mißgönnten Ganzen auf „ein Drittel" herabgebracht zu se
hen? Mit dem yLeevnä etat" allein wäre cs vielleicht doch 
nicht zu machen gewesen; darum flugs das glücklich entdeckte 
„fromme" Thierchen „tiers-stat" in Scene gesetzt. Nur eben 
als „Drittel" auf der Wahlbühne aufzutreten, war seine 
Schuldigkeit. Sofort aber ertönt das für alle äußerlich Be
rechtigte, innerlich Unberechtigte unentrinnbar „paralysirende" 
Wor t :  

„Der Mohr hat seine Schuldigkeit gethan: 
Der Mohr kann gehn!" 

Nun aber gilt's! Wer ist — seiner Gattung nach — 
unser  Autor?  

Ich dächte, wir malen zuerst einen duukeln Grund, zu
sammengesetzt aus den Farben alles dessen, was unser Autor 
nicht ist. Dieser Hintergrund wird zwar lange nicht so dunkel 
aussallen, wie derjeuige der Abscheulichkeiten unserer particnlar-
ständischen Justiz, auf welchem er — „frei vou particularstäu-
discheu Gesichtspunkten" — das Bild seiner ebenbürtig „tra-
cirten" Bevölkeruugsgruppeu hat leuchten lassen; immerhin 
aber gerade duukel geuug,.um dem überaus milden Bilde 
dessen, was — nach allem Wahrgenommenen — uuser Autor 
ist, als hebende Folie zu dieueu. 

Nicht ist unser Autor so parteilos (i>. 218) uoch so — 
„ f re i  von par t ieu . la rs täud ischen Ges ichtspunkten"  (x .  
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219), wie er sich selbst darstellt, nicht auch ist er zum Diplo
maten geschaffen, denn sonst wurde er nach solcher Selbstdar
ste l lung s ich  n ich t  mi t  förml ichem „hüben und drüben"  
(p. 242), einer „Partei" als selbst Parteimann gegenüberstellen. 

Nicht ist er ferner ein Kenner der wirklichen eonereten 
Zustände der Ostseeprovinzen, noch weniger von deren politi
scher und Cnlturgeschichte. Sonst würde er nicht sagen, daß 
hinsichtlich der Heranziehung unserer Bauern zur Theilnahme 
an „höherer Gesittung" noch erst „der Ansang gemacht werden" 
müsse (x. 237). 

Nicht auch ist er ein Kenner unserer ständischen Angele
genheiten, sonst würde er nicht über das Denkvermögen der 
Ritterschaften so incompetent absprechen, wie er gleichwohl (p. 
242) thut. 

Nicht eudlich ist unser Autor ein Kenner der Aufgabe 
wie der Leistungen der baltischen Central-Jnstiz-Commission, 
sonst würde er Dinge, die nach der ganzen Entstehungsgeschichte 
und Anlage dieser Commission kaum besser kommen konnten, 
als sie gekommen sind, aber sehr viel besser ausgefallen find, 
als man anfangs zn befürchten berechtigt scheinen konnte, den 
„eigenthümlichen Unstern" nennen, „der über die Dorpater 
Commission gewaltet" (x. 217). 

Wer nun aber endlich — seinem Gattungscharakter nach 
— unser  Autor  pos i t i v  se i ,  d ies  sprechen zwei  Wor te  ans:  
Unser  Autor  is t  — Juu ius  Gal l io !  

Wer aber ist, oder wer war Junius Gallio? Wann und 
wo lebte er? Welchem Maler hat er gesessen? 

Jun ius  Gal l io ,  wenn er  je  ge lebt  ha t ,  is t  längst  ge
storben, vor bald zweitausend Jahren. Und doch hat ihn ein 
Künstler unserer Tage nach dem Leben gemalt. Denn Ju
nius Gallio stirbt nur der „Form" nach, dem „Wesen" nach 
ist er unsterblich. Und so hat ihn denn auch nnser wackerer 
Meister mit geschicktem Pinsel gleichsam im Fluge geschossen, 
als er gerade über 'die Boulevards von Paris eilte. Sehen 
wir uns die flüchtige aber charakteristische Skizze an: 
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„^UN1U8 A9.III0N 6tait UN ^eune 8Ä^e^ (vgl. unseru 
Autor p. 218 und 219) „eoinme I^g.l)ienuL ^taitUnvieux 
fou^ sp. 230). „O'etait un jeune Iwmme serleux" (p. 216) 
„et äoux^ (x. 230 und 231), „instruit" (p. 219) „et <516-

(x. 215), „xoli, eireonspeet et pi-uäeut" (j). 218) 
„un stoieien ino6ei'^" (x. 242); „es^^uol" (x. 217^) „et 
roivain" (x. 231), „eite^eu" (p. 234) „et sujet" (p. 217), 
„komme äe 6eux Kp0«isue3 et cle <ieux (p. 241 flg.) 
„sanA nißle^ (p. 242) „opiniou erois^e, uu xeu eeei et 
un xeu eela" (p. 233 und passim); „tournant partels, 
eomme Horaoe, 8es reA^rcls atteuäris sur le toindes-u äe 
Ig, likert^^ (p. 242), „et les re^iortant, non ivoins atten-
äris, sur le dereeau äe. I'emxire" (x. 219); „äonuaut uue 
lärme ^ Oaton" (p. 217 flg.) „un sourire g Oesui'" (p. 219) 
„es>raetkre dienveiliant, uimant un xeu teut le moriäe, 
möine I^bienus" (p. 218). 

Nichts aber ist ein stärkerer Beweis für die Ähnlichkeit 
dieses GattungsbildeS, als daß sich unser Autor durchaus nur 
in  den Waf fen von den Ver te id igern  „des h is tor ischen 
Rechtsbodens" unterscheiden will. 

Nun, des Menschen Wille ist ja sein Himmelreich! 
Ich meines Theils überlasse Andereiizu entscheiden, ob das, was 

ich vertheidige,der „historische Rechtsboden" sei, odernicht. Nur dies 
eiue weiß ich, ohne die Entscheidung Anderen überlassen zu 
dürfen, und von diesem Einen werde ich Wohl auch einen und 
den andern von meinen Lesern überzeugt  haben:  daß zwischen 
unserm Autor  und mi r  sch lechterd ings n ich ts  gemein  
is t :  n ich t  der  Ausgangspunkt ,  n ich t  der  Weg und n ich t  
das Ziel; nicht die Metaphysik, nicht die Logik und 
n icht  d ie  Eth ik ;  n ich t  d ie  Burg ,  n ich t  das Geschoß 
und n icht  der  Fe ind!  — 


